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Der Ansturm auf den
Reichssiickel.

Au ? Weimar wirs uns geschrieben:
Auf den Reichssäckel wird jetzt sowohl von der Entente wie

aus dem eigenen Lande heraus ein Ansturm unternommen,
bei dem nicht nur der Säckel , sondern auch das Reich
kaput gehen kann . Ueber die Forderungen der Entente
brauchen wir hier nicht mehr zu 'precken. Sie wären auch un-
rrfllllbar , selbst wenn wir wirtschaftlich rmd finanziell die
Kraft vor dem Kriege hätten. Was aber in Deutsch -
land leibst an Zumutungen und Forderungen an den
Reichs ' äckel gestellt werden, würde uns platt den Todesstoß
vcr' ctzen, wenn Regierung und Nationalversammlung schwach
zenug sein sollten, diese Forderungen bewilligen zu wollen.
Es gibt aber Gruppen, die davor nickt zurückÄrecken . Wir
wissen , daß die Spartakisten und Unabhängigen
unermüdlich immer weitere Bevölkerungskreise ausputschen ,
mahlwe Forderungen auszikstellen, in der Ueberzeuaiing, daß
sie abgelchnt werden müssen . Tenn , so glauben und speku¬
lieren die Herrschaften , find die Enttäwchten auch für die
unabhängige und spartakfftt 'che Propaganda. Abo rücksichts -
lc -e Demagogie. In der Ge' ell 'ckcfft der Herrschaften von der
äußersten Linken befinden sich die Konservativen alias
deut 'chnationale Volkspartei. Der Aby. v. Gräfe , der
Führer der Konservativen in der Nationalversammlung, er¬
warte am Donnerstag im HauptauS'chuß bei Beratung der
Wfindnng für die Offiz '

cre , ixwon könne sich das Parlament
bei Fordeningen und Bewilligungen nicht leiten lassen , ob
die Finanzlage die Bewilligung gestatte oder nicht. Ange¬
sichts der Finanzlage dürfte überhaupt nickts bewilligt wer¬
den. Die Herren Reaktionäre betreiben affo lediglich Stim»
menfang, genau w wie die äußerste Linke. Ob wir für d

'e
Dauer bezahlen können oder nickt, ist den Herrschaften gleich.

Wohin eine solche Politik der Unverantwort¬
lichkeit und Frivolität binnen allerkürzester Zeit
führen müßte, ergibt ein Blick auf die zerrütteten Finanzen
und die furchtbare Wirttchaftslage, aber auch die Tatsache ,
daß ein nur schwer abzrewehrender Ansturm aus den Reichs-
läckel im Gange ist. Wir wollen zum Erempel nur einige
Beispiele registrieren. Enorm sind die Ausgaben für
die Kriegsbeschädigten und die Hinterblie¬
benen . Don den beiden Kategorien wurden neue und
finanziell ganz untragbare Forderungen gestellt . Wir geben
ohne weiteres zu , daß Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene
eine wesentliche Ausbesserung ihrer Bezüge notwendig gebrau¬
chen konnten . Was irgend möglich und durchführbar ist , nmß
auf die '

em Gebiete getan werden. Unerfüllbar sind aber die
neu gestellten Forderunaen. Die Altersrentner und die In»
validen vom Schlachtfeld der Arbeit leben unter traurigen
Verhältnissen Wenn etwas gesth-ben kann , muß es geschehen.
Die ErwerbSlosimmterstützung wird im kommenden Winter
große Aufwendungen erfordern ; der Re 'chs'äckel lehr dabei
in Arffvruck genommen werden. Die Reichswochenhilfe
steht ebenfalls .,vcrlangend vor uns . Die Mpenstonäre und
die Pensionäre der unteren Beamtklasien dränaen stünnifch
nach eßner Aukbesierung , die Pensionäre überhaupt stellen
ununterbrochen Forde-ungen. Neu? Rohstoffe und Lebens-
Mittel zu erhalten, sind Riesenfummen notwendia. Sie kön¬
nen wir nur mit Arbeit aufbrinaen; gearbeitet wird aber
nickt in dem lebensnotwendigen Maße. Der Versuch. mit
Reichsmitteln die Lebensmittelprei'e zu 'enken . verschlingt
enorme Summen; von hundert anderen Dingen gar nicht
zu reden .

Nun sind durch den Friedensvertrag neue große Anforde¬
rungen an das Reich herangetreten. Das Heer muß auf
hunderttausend Mann reduziert werden. Zehntamende von
Ossizieren und Unteroffizieren. die sich silr den Soldatenberuf
allein vorgebildet haben , muffen entlassen werden. Dielen
Leuten muß Hiffe gewährt werden , bis sie sich siir einen an¬
deren Lebensenverb eingerichtet und ausgeöildet haben ^ Die
Rocperung hat dem Parlament zwei Gffeheniwürie vorgelegt,
die allen billig zu stellenden Ansprüchen Rechnung tragen.
WaS aber sehen wir auch hier? Einen geradezu wilden An¬
sturm mit unerfüllbaren Forderungen. Wie bei anderen
.Gruppen von fordernden Interessenten gar keine Rücksicht ans
unsire tattächlicke Lage. Wir wollen haben und sie
alle wollen nicht nur sofort , sondern auch viel haben .
AI? könnten wir aus dem vollen iförtti , als brauchte nur
jmtt allen zehn Fingern in den Reichs 'äckel hinein gegriffen
mnd mit vollen Händen gegeben werden . Verhandelt man mit
'den Abordnungen dar einzelnen Forderung -gruppen, stoßt
man leider , nnr selten ans Verständnis, wenn die absolute
Unmöglichkeit dargeiegt wird, allen Wünschen Rechnung zu
tragen.

Wie in allgemein politischer Beziehung ist bei uns in
Deutschland auch , in finanzieller und wirtsthaftffcher Bezie¬
hung die Verständnislosigkeit eine erschreckende . Die poli¬
tische Verständnislosigkeit im deutschen Volke hat
nnS in der Vergangenheit wie in der Gegenwart schwersten.
Schaden zugefügt, uns mit ins Unglück gestürzt : die beute
überall zu beobachtende Verständnislosigkeit in. wirtichaWiben
und finanziellen Dingen stürzt ims unmittelbar ins Chaos.
Kenn DM jchnellsteus eine Besserung eintritt . Regierung

und Nationalversammlung, die doch die Interessen des ge¬
samten deutschen Volkes in erster Linie im Auge zu
bebalten haben , müssen , so wie sich nunmehr d' e Tin ê ent¬
wickeln , den Mut haben, energisch, klar und in aller Offenheit
zu sagen daß allgemein die Wünsche und Forderungen
c - heviich be'cki'änkt wo den müssen , tonst hör" d?r Reichwc -
trieb auf . Und dann würden alle Hilfsbedürftigen, alle
die vom Reiche irgendwelche Bezüge erhalten , ins tiefste
Elend gestürzt werden. Und weder die Aussicht auf die so¬
genannte Weltrevolution noch eine gegenrevolutionäre Um¬
wälzung würde ihnen helfen ; beide müßten das heutige Elend
nur noch erhöhen .

Wir müssen das Reich lebens» und betriebsfähig erhallen,
das ist die Rettung uns darin liegt auch die begründete
Hoffnung und Möglichkeit für alle , die der Hiffe des Reiches
in materieller Beziehung bedürfen , daß ihnen dicie Hilfe auch
garantiert und bald auch erweitert werden kann.

' Wir wissen
wohl, solche Darlegungen in einer Zeitung stoßen auf viel-
stüttgen Wideffpruck, zumal heute . Die Mahnung zur Be¬
sonnenheit und Rücksichtnahme auf das Allcomeinintereffe,
von dessen Wahrung das Wohl und Wehe der Einzelintereffen
abhängt , steht bei weiten Volksschichten nicht hock im Kurs.
Aber als Sozialdemokraten alten Schlages sind wir gewohnt ,
den Weg der Pflicht, der Offenheit und Wcckrheitslî e rück¬
sichtslos und unbeirrbar zu gehen und von Stimmungen uns
nicht leiten zu lasten.

Regierung und Parlamentsmobrhcit würden, wenn über¬
haupt und irgendwie die Mögsichkeit vorhanden wäre , all den
zahllosen und weitgehenden Forderungen Rechnung zu tra¬
gen, mit Vergnügen es tun . denn statt wackrender oder beste¬
hender Unzufriedenheit schafften sie sich Zufriedenheit und
Freunde. Und jedes Parlament und jede Regierung, beson¬
ders in demokratisch regierten Ländern , wird sich da nickt einen
Augenblick besinnen. Sowohl die Reichsregierung wie die
Mehrheit der Nationalver 'ammlung verhehlen sich nickt , daß
viele der Fordernden in einer Notlage sich bcsinden : das Letzte
aufzubieten, um Linderung zu schaffen, ist auch der Wille,
aber an den barten Tattacken fcheitert oft der ehrliche "Wille
rmd die gute Absicht. Ter täglich wack'ende Ansturm mtf den
Rcichsiackel ist eme schwer ? innere Gefahr in der kritischen
Lage, in der sich das deutsche Reich beffndet . iosirn diejeniaen,
die sich zu diesem Anstürme gebrauchen lassen, nickt einsthen ,
daß das verarmte Deutsche Reick alle ihre Forderungen
n-cht effüllen kann. Wir warnen rechtzeitig, denn es ist un-
st're Pflicht. Hatten große Voffskreile 'ckon fukber auf un¬
sere Wmmmgen gehört, es stände um vieles besser für das
deutsche Volk . _
weitere allgemeine Erhöhung

der Eisendahnlarife .
Berlin, 12. Aug . Zwischen Vertretern der deutschen Eisen-

bahnoerwaltungen fanden Verhandlungen über die
Frage statt, wie die großen finanziellen Verluste
der Eisenbahnen ausgeglichen trEden können.
Tiefe Verluste sind bei allen beteiligten Ei 'enbcLnen ganz
außerordentlich hoch . Di« Hauptgründe sind die dauernd
steigenden Preise der Kohlen und der Betriebsmittel, ferner
die hohen Löhne und Gehälter. Die Eiienbabnen müssen not¬
gedrungen eine abermalige Erböbimg der Tarife eintreten
lasten , um den Verlust auszugleichen. Eine solche Maßnahme
wird !m Handel und Derkchr 'ehr schwer empfunden werden,
arch ist zu beachten , daß selbst dann, w enn die Preise der
notwendigsten Lebensmittel und Gebrarick-gegsnsiönde dem¬
nächst sinken sollten, die Frachten und Fahrpreise bei weitem
noch nicht in dem Maße erhöht sind , wie es die allgemeine
Preissteigerung bedingt bätie . Wollte man die Tarife so
hoch binaussetzen, wie es erfordersich ist. um den zu er¬
wartenden Verlust in vollem Umfang anSzugleicken, so
würde bei allen beteiligten Eisenbahnen im Durchschnitt
eine Erhöhung der jetzigen Tarif« um 100 Prozent nötig
sein. Um eine allzu starke Mehrbelastung von Handel
und Verkehr möglichst zu vermeiden und ln der Hoffnung ,
daß mit Eintritt ruhigerer Arbeitsverhältnisse eine Besse¬
rung der augenblicklichen Lage eintritt , soll zunächst die
Erhöhung nicht in diesem vollen Umfange in Aussicht ge¬
nommen werden .

Sehl und die Rhelnschiffahrk.
Bersin, 14. Mug . Nach einem Pariser Havasbericht hat die

Kommission für auswärtige Angelegmheiten den Bericht
Renauld über die Klarissin des Friede svertrags , die
Elsaß-Lthringen und den Mein betreffen , angehört . Dar¬
nach wird die Rückgabe EI ' aß - Lothringens schul¬
denfrei erfylgen. Frankreich wird ohne weiteres in das Recht
eingesetzt, über die öffentlichen und Privatrechte , darin inbe¬
griffen die Eisenbahnen, verfügen zu können. Der Hafen
von Kehl wird unter der Verwaltung eines Franzoien mit
dem von Strahburg auf eine Dauer von 7 Jahren , die um
3 Jahre verlängert werden kann, vereinigt. Der Mann -
heimerDertragvon 1886. der sich mit der Kontrolle
der Rheinschiffahrt befaßt und der durch eine inter-

.nationale Uoberwachungskommiffion modifiziert werden soll,
wird von einem französischen Abgeordneten überwacht
werden. Frankreich wird «ne Anzahl Schice halten und das '

Vorrecht auf den Fluß zm Erzeugung von Motor¬
kräften ausnutzen, während dies auf dem deutschen Ufer
nicht geschehen kann. Frankreich erklärt, daß es alle Stütz¬
punkte nimmt , die es nötig habe.

Ein englisches Gulachlen über
Deutschland .

Haag, 13. Aug . Aus London wird gemeldet : Die briti-'
che Regierung veröffentticht in einem Weißbuch das Gut¬
achten einer britischen Kommission , die die Lage
in Deutschland geprüft hat . Die Kommission schlußfol¬
gert. daß es zwei Generationen dauern wird, bis daS
deutsche Volk seine frühere Tat - und Arbeitskraft wieder er¬
langt haben wird. Jedenfalls kann es auf längere Zeit .keim
Bedrohung für die Ruhe Europas bilden . Es braucht sofort
Nahrung für seine Arbeiter , Futter und Dünger
'ür den Ackerbau und Rohmaterialien für die Indu¬
strie ; aber wenn auch die Entente diesi zur Dersümmg stellen
kann , wird es noch Jahre dauern , che die frühere
Wohlfahrt zurückgekehrt sein wird.

Die Verhandlungen über die
Viehablieferung .

An zuständiger Stelle erfahren die P . P . N. : Am 7. August
fanden in Versailles weitere Besprechungen zwischen fran¬
zösischen und belgischen Vertretern mit den deutschen Vertretern
wegen der Ablieferung von Vieh und Pferden statt . Die grund¬
sätzliche Frage , ob M : l ch k ü h e und Stuten überhaupt geliefert
werden könnten, wurde nicht weiter erörtert, da die Antwort
darauf durch vie Wiedergutmachungskommission erfolgen soll .
Ueber die Fragen der techni' chen Durchführung wurde Einver .
ständni » erzielt. Mit Ausnahme der Fragen des Durchschnittsge¬
wichts der Rinder , des zu garantierenden Milchertrags und der
Frage , ob Rinder der Tuberkulinprobe zu unterwerfen seien .
Hierüber werden demnächst von der Entente weitere Mitteilungen
zugehen .

Die Helmfendung der deutschen Ge¬
fangenen ln England.

Amsterdam, 14 .
'
Aug . Englischen Blättern vom 12. Aug

zuft 'gc c - klärte Bonar Law auf die Anftchie Kenvorchys .
welche Schritte unternommen würden, um die deutschen
Kriegsgefangenen in England jetzt, wo die deutsche Regierung
den Friedensvcrtrag genehmigt habe , in ihre Heimat zurllck-
zubeiördern , daß die Gefangenen sobald als möglich nach der
Ncülsikatwn des Friedensvortrages heimbefördert würden.
Ties sei jedoch eine der Angelegenheiten, die dem Friedens-
Vertrag ? zufolge gemeinsam mit den Alliisrten behandelt wep
den müsse. . -

4lusschrelku«sen In Lallswltz. *
Breslau, 14. Aug . In Katt 0 witz ereigneten sich vor

mittags mehrere schwere AuS'
chreitun -gcn. Auf dem Wochen,

markt wurden die Dorkoufsstände der Händler weaen den zu
hohen Preisen umgeworfen und geplürckett und die Händler
ülbst mißhandelt. Die Polizei blieb machtlos « gen die zu
Tausenden cmge' ammelte Menge . Eine Reihe roher Burschen,'
nwistens Streikende, sowie Feldgraue und Matrosen durch-,
zogen die Straßen. Sie schlugen teilweise die Schaufenster
ein und raubten Zigarrengeichäste vollständig aus. Am Rat¬
haus ver ' uchte Sie Menge die Polizeiwache zu stürmen . >Ä
mußte nr.li'äri 'che Hilfe her-beigeholt Warden . Soldaten gaben
untrere Schreckschüsse ab . wodurch die Menge guKjWMr-
stob und einige Verwundete zurückblieben.

>\

Französische „üirlkurbringer** Im 1
Saargeblel . J r

Aus dem S aargebiet erhalten die P. V . N . fol^nd
Mitteilung : Fast täglich erscheinen auf der rechten Rheinseit
Arbeiter aus dem Saargebiet , die von dort wcget.
drohender Beschickung nach den zerstörten Gcbieten Nord¬
frankreichs geflüchtet sind . Die Franzosen bestimmen nämlich

'
daß der Arbeitslose oder jeder ihnen irgendwie mißliebig
gewordene Arbeiter gewaltstim nach dem Wiederaufbaugebiet
gebracht wird , wo er zwei Jahre lang unter strenger Auffichi
zu arbeiten hätte.

Ein großer Teil der Flüchtlinge besteht auch au§ solchen
Leuten , die mit der französischen Behörde in Konflikt
gerieten , weil die französischen Soldaten und Offiziere, die
sich an deutschen Frauen und Mädchen vergangen haben ,verprügelten und deshalb Gefängnis und Ver¬
schickung nach dem W iederaufbaugebiet zu be¬
fürchten haben. Wie schwer die Saargebietsbevölkerung un¬
ter der französischen Besatzung zu leiden hat . möge aus der
Tatsache ersehen werden , daß die französische Militärbehörde
neuerdings bestimmt hat . die marokkanischen und anderen
Koloniesoldaten dürften sich nicht mehr nach 5 Uhr außerhalb'
ihrer Kaserne aufhalten . Sie dürfen auch die Stadt über¬
haupt nicht mehr verlaffen . Die Fälle, daß Frauen und
Mädchen in den Varks , auf dem Felde und im Walde von
Kolonialsoldaten überfallen nnd vergewaltigt wurden, häuf-
ten ^ich nämlich derartig , daß sich die franzLfiscke Militär-
behörde zu den genannten Maßnahmen entschließen mußte.



Jo , Freitag , den 15. August 191. v Sekte L
Zur VsrgWchle des WiffcoWstMe;.

Nr . 29.
Telephonische Mitteilung

-Von General Ludendorff an den Vizekanzler von Payer ,ausgenommen von Frbr . v . d . Bussche am 2. Oktober 1918,12 Uhr 20 nachmittags.
AuS dem Inhalt der beabsichtigten Friedensnote ist mir nur

bekannt : „Daß die 14 Punkte der Wilsonschen Note als Grund¬
lage für die Fricdensbesprcchungen dienen sollen , nicht aber als
vom Feinde auferlegte Bedingungen gelten sollen.

" Soweit habe
ich mich einverstanden erklärt. Nachdem aber gesagt ist , die O .H .L.
sei mit dem ganzen Inhalt der Note einverstanden, bitte ich um
Mittelung der Note vor ihrer Herausgabe, um dazu Stellung
nehmen zu können .

Nr . 80.
Telephon-Gespräch

zwischen dem Legationsrat von Lersner (Großes Hauptquartier)and dem Legat-onksekretär Dr . Jordan (Auswärtiges Arnt ), am
2. Oktober 1918, 2 Uhr 40 Minuten nachmittags.

. »Hier Legationssckretär von Lersner . Bitte sofort dringend
Herrn LegationSsekretär Dr . Jordan zum Apparat. General
Ludendorff schlägt folgenden Wortlaut vor :

»Die deutsche Regierung ersucht den Präsidenten der Per -
einigten Staaten von Amerika , die Herstellung des Friedens in
die Hand zu nehmen und zu diesem Zweck Bevollmächtigte aller
kriegführenden Staaten einzuladen.

Sie erklärt sich damit einverstanden , datz die vom Prä¬
sidenten der Vereinigten Staaten von Amerika in der Kongreß -
Botschaft vom 8. Januar 1918 und in seinen späteren Kund¬
gebungen ausgestellten Programm punkte als
Grundlage für die Friedensverhandlungen dienen.

Im Anschluß hieran schlägt die deutsche Regierung
den Abschluß eines Waffenstillstandes zu Lande, zu Wasser und
in der Lust vor und ersuch: den Präsidenten der Vereinigten
Staaten von Amerika , den Waffenstillstand, um werteres Blut-
dergicßen zu vermeiden, schon jetzt herbeizuführen.

General Ludendorff fragt weiter : 1 . Warum sind
Oesterreich -Ungarn und Türkei nicht (Wort fehlt ) ? 2. Die O .H.L
setzt voraus , daß es sich nur um die bekannten 14 plus 4 Pro¬
trammpunkte Wilsons handelt. gez. Lersner .

Nr . 81 .
Telegramm.

i Großes Hauptquartier , den 3. Oktober 1918.
t Ter Kais . LegationSrat an Auswärtiges Amt.

General Ludendorff bitte um Mitteilung unserer FriedenSnote.
gez. LerSner .

Nr . 32.
, Telegramm." Berlin , den 8. Oktober 1918.

Dringend . Bevor ich mich über die Einleitung der von
wer O .HL . gewünschten Friedensaktion schlüssig mache, beehre ich
mich. Euere Exzellenz um Stellungnahme zu folgenden Fragen
u bitten : 1 . Wie lange kann die Armee den Feind noch jenseits
er deutschen Grenze halten ? 2. Muß die O .H .L . einen militäri¬

schen Zusammenbruch erwarten und bejahendenfalls in welcher
Zeit ? Würde der Zusammenbruch das Ende unserer militärischen
Widerstandskraft bedeuten? 3. Ist die militärische Lage so kritisch,
datz sofort eine Aktion mit dem Ziel Waffenstillstand und Friede
eingelcitet werden muh ? 4. Für den Fall , daß die Frage zu 3
bejaht wird , ist die O.H .L . sich bewußt , daß die Einleitung einer
Friedensaktion unter dem Druck der militärischen Zwangslage
zum Verlust deutscher Kolonien und deutschen Gebiets, namentlich
Elsaß -Lothringens und rem polnischer Kreise de» östlichen Pro -
pinzen führen kann ? 8 . Ist die O .H .L. mit Absendung des an¬
liegenden Notenentwurfs einverstanden?

Euerer Exzellenz wäre ich für sofortige Antwort dankbar.
gez. Prinz Max, Reichskanzler .

Seine Exzellenz des Chef des Generalstabes des Feldheeres
Herrn Generalfeldmarschall von Hindenburg, hier,

s . Nr . 83.
■ Chef des Gcneralstabes

des Feldheeres. Berlin , den 3. Oktober 1918.
An ->en Herrn Reichskanzler .

Die Oberste Heeresleitung bleibt auf ihrer am Sonntag , den
,29. September d. I ., gestellten Forderung der sofortigen Heraus¬
gabe des Friedensangebots an unsere Feinde bestehen . Infolge
des Zusammenbruchs der mazedonischen Front , der dadurch not¬
wendig gewordenen Schwächung unserer Westreserven und infolge
der Unmöglichkeit, die in den Schlachten der letzten Tage ein-
zetretenen sehr erheblichen Verluste zu ergänzen, besteht ' nach
menschlichem Ermessen keine Aussicht mehr, dem Feinde den Frie¬
den aufzuzwingen. Der Gegner seinerseits führt ständig neue,
frische Reserven in die Schlacht . Noch steht dar deutsche Heer fest-
xefügt und wehrt siegreich alle Angriffe ab . Die Lage verschärft

sich aber täglich und kann die Oberste Heereslei ung zu fchwerwie .
gruben Entschlüssen zwingen. Unter diesen Umständen ist es ge¬
boten , den Aampf abzubrechen , um dem deutschen Volke und seinenVerbündeten nutzlose Opfer zu ersparen. Jeder versäumte Tag
kostet Tausenden von tapfere» Soldaten das Leben.

gez. von Hindenburg, Generalfeldmarschall.
Nr . 34.

Erste deutsche Note a« den Prastdeuten Wilso«
vom S. Oktober 1919.

Nr . 88.
Besprcchnns beim Reichskanzler.

Berlin , den 6. Oktober 1918.
Auszug .

Anwesend : Reichskanzler Graf Rödern, von Payer , Trzber-
ger, Groeber, Scheidemann, Sols , Rädowitz , Dcutelmofer, Lewald.

Besprechung der Rote .
Reichskanzler : Ich habe gegen Note gekämpft .

Ersten», weil ich Moment für verfrüht hielt, zweiten», veil ich
an Feind im allgemeinen mich wenden wollte . Jetzt müssen
wir Konsequenzen in Ruhe überlegen. Jetzt muß 1 . Lage an
der Front festgestellt werden, und zwar durch gewiegte Offiziere,2 Botschafterkonferenz . Beste Köpfe über England und Amerika
hören . — Solf : Haeften'

) sagt , datz Ludendorff Kom¬
mission als Mißtrauen betrachte und Ab¬

schied nehmen würde. Das würde Abschied HindenburgS nach sich
ziehen . — Rödern glaubt, daß Mißtrauen Ludendorffs sich
vermeiden läßt. — Reichskanzler : Armeeführer müssen
gehört werden. Hoffe im Gespräch mit Seiner Majestät Mög-
lickckeit dazu zu finden. — Payer : Nötig Weg zu finden. Wrr
müssen neben Ludendorff auch noch andere Leute hören. Lude«,
dorffs Nerven nicht mehr zuvrrlässig. — Sols und Erzberger
derselben Ansicht. (Folgt Beratung anderer Fragen.)

Nr . 86.
Berlin , den 8. Oktober 1918.

An den tit . Ludendorff , h
'er.

Die Antwort des P r ä f i d e nt e n der Vereinigten Staa¬
ten von Amerika auf unser Friedens- und Waffenstillstandser-
suchen wird voraussichtlich weder in einer glatten An¬
nahme noch in einer glatten Ablehnung bestehen , son¬
dern sie wird Bedingungen nennen , von denen der Präsident
sein Vorgehen abhängig macht.

Wir müssen mit der Möglichkeit rechnen , daß diese
Bedingungen schwer sind . Wir werden also vor die Frage gestellt ,
ob unsere militärische Lage eS uns gestattet , durch Verhandlun¬
gen eine Milderung der Bedingungen anzustreben auf die Ge¬
fahr hin, daß darüber eine Reihe von Wochen vergeht , Oesterreich -
Ungarn und die Türkei sich von uns trennen und wir di« Be¬
dingungen des Präsidenten schließlich doch in ihrer ursprünglichen
Form annehmen müssen .

Um mir ein B :Id über unsere militärisch « Lage machen zu
können , wäre ich Euer Exzellenz für umgehende Beantwor¬
tung ^ folgender Fragen dankbar' ) :

1. Wie lange kann die Armee den Feind senseitS der deutschen
Grenzen halten, sei es in den jetzigen Stellungen , fei es in
allmählicher Rückwärtsbewegunq?

2. Mutz auch heute noch mit der Möglichkeit eines militärischen
Zusammenbruchs vor dem Frühjahr gerechnet werden und,
bejahendenfalls, besteht diese Gefahr schon für die nächsten
drei bis vier Wochen?

8. Wie lange wird der augenblickliche kritische Zustand voraus¬
sichtlich noch dauern ? Ist der Gefahrpunkt überschritten ,
wenn der Feind sich zur Einstellung seiner Grotzangr'ffe
genötigt sieht, und wann wird dies voraussichtlich der Fall
sein ?

4. Kann nach Ueberwindung deS Gefahrpunktes auf Konfolt-
dierung unserer Front gerechnet werden und durch welche
Mittel kann sie erreicht werden?

8. Wie liegen die Verhältnisse deS Mannschafts, und Material -
ersaheS ?

6. Kann beim Scheitern der gegenwärtigen FriedenSakt'on trotz
* deS Abfalls eines der beiden uns noch verbliebenen Bundes¬

genossen der Krieg von uns allein bis zum Frühjahr fortge¬
führt werden ?

7. Verspricht sich die Oberste Heeresleitung einen ausreichenden
Kräftezuwachs von der levse en masse , wie von Walter
Rathenau in der „Vossischen Zeitung" empfohlen ist ?
Nach den bisher einqegangenen Nachrichten erscheint e» nicht

ausgeschlossen , datz Präsident Wilson als Vorbedingung für den
Eintritt in ' die Verhandlungen die Räumung Belgiens und Nord-
ftankrechs fordern wird ; eS fragt sich daher weiter :

1. Würde die Oberste Heeresleitung empfehlen , daß wir eine
'
) Vertreter der O .H .L. im Auswärtigen Amt und beim

Reichskanzler.'
) Antwort siehe unter Nr 38 und unter Nr . 48.

solche Forderung bedingungslos annehmen oder daß wir sie
mit Gegenbedingungen beantworten? Falls die milttärssch«
Lage unter den obenangeführten Gesichtspunkten einen Zeit-
Verlust durch Verhandlungen zuläßt, kämen al» Gegenbedin -
gungen in Frage :
a ) d:e von Frankreich und England besetzten Gebiete Oben

elsatz (eventuell auch die deutschen Kolonien) sind gleich,
falls zu räumen.

b) Garanten sind dafür zu leisten , datz der Feind uns nich
folgt . Eventuell könnte gefordert werden, datz di« von unz
geräumten französischen Gebiete nur von amerikanischen
Truppen besetzt werden und datz Belgien nur von belgi-
schen Truppen berieten, seine Neutralität von allen Krieg,
führenden geachtet, und der belgische Boden nicht Wied«
zum Kriegsschauplatz gemacht wird.

c) Erklärung unsererseits, datz wir , um die Verschlechterung
unserer strategischen Lage im Westen auszugleichen, un¬
sere Truppen auch auS den von unS besetzten Geb eten im
Osten (Baltikum, Litauen, Polen und Ukraine ) zurückneh-
men müßten, waS diese Gebiete dann dem Bolschewismus
ausliefern würde.

2. Innerhalb welcher Zeit könnte die Räumung von Nordfrank,
reich und Brlg en durchgeführt werden, wenn sie mit de»
Unterzeichnung des Waffenstillstandes beginnt?

8. Werden wir nach der Räumung mit den uns noch zur Ver¬
fügung stehenden Kräften in der Lage sein , die deutsch-fran<
zösische Grenze zu halten, falls im weiteren Verlauf die Frie.
densverhandlungen scheitern und die Gegner von neuem zum
Angriff übergehen?
Präsident Wilson könnte mit der Begründung, datz er Sichev

Heiken braucht , die Besetzung deutscher Festungen an unserer West¬
grenze fordern.

1. Würden wir angesichts der militärischen Lage gezwunger
fein, eine solche Forderung anzunehmen?

2. Inwieweit würde die Annahme der Forderungen von Gegen¬
bedingungen abhängig zu machen sein ?

Prinz Max von Baden , Reichskanzler .
(Fortsetzung folgt.)

Der Vetriedörälegesetzentwurs.
in .

Die Errichtung von Betriebsräten erstreckt sich künftig auf
alle Betriebe, Geschäfte und Verwaltungen deS öffentlichen uni
prwaten Rechtes , soweit sie mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigen ;
für Betriebe von fünf b>S zwanzig Arbettnehmern sind Wahlen,von Obleuten vorgesehen , die alle Recht« der Räte , nur nicht da» ,Mitbestimmungsrecht haben , llnberührt von dem Gesetz sind nur
die Betriebe der See. und Binnenschiffahrt, die besonders geregelt
werden sollen , sowie die Beamten, bei denen angesichts der Zer. ,
splitterung des bundesstaatlichen Beamtenrechts und mit Rücksicht
auf den Zusammenhang der einschlägigen Fragen mit dem Etats -
recht der Parlamente eine schematische reichsgesetzliche Gleichstel¬
lung mit den übrigen Arbeitnehmern zurzeit nicht möglich ist . Infi
Betriebsrat sind künftig alle Arbeitnehmer vertreten mit Aus¬
nahme derer, die wie angestellte Direktoren der Abteilung eines'
JndustriewerkeS oder die selbständigen Filialleiter eines wahren
HauSunternehmenS, keine reine Arbeiterqualität besitzen. An die
Stelle der alten Arbeiter, und Angestelltcnausschüsse tritt der ein¬
heitliche Betriebsrat , in dem Arbeiter, Angestellte entsprechend ihrer
Zahl im Betriebe vertreten sind. Die Vorlage hat mit Recht für
die Minderheiten besonderen Schutz vorgesehen , damit sie regel¬
mäßig durch ein bis zwei Mitglieder vertreten find. Die Ange^
stellten, und Arbeitergruppen find in ihren eigenen Angelegen »'
heiten weiterhin eine jede allein ausschließlich zuständig; der An¬
gestelltentarif wird nur von den Angestellten , der Arbeitertarif nur
von den Arbeitern erörtert und benutzt .

Den bei der Revolution überall hervorgetretenen Drang der
Arbeiter, sich über den Betrieb oder die Abteilung hinweg mit
anderen Arbeitern des gleichen Unternehmens — oder bei Be¬
hörden — der anderen Dienststellen zu verbinden, soll durch dies
Bildung von Gesamtbetriebsräten oder gemeinsamen
Betriebsräten Rechnung getragen werden. Auf die Einzelheiten
wollen wir hier nicht eingehen. ,

Das Wa h l a l t e r ist für das akttve Wahlrecht auf 18 Jahreund für das passive Wahlrecht auf 20 Jahre festgesetzt. Die
Wählbarkett erfordert ferner sechsmonatliche Betriebs, und drei¬
jährige Berufszugehörigkeit. Die Sicherung der Betriebsratsmit .
glieder, eine der wichtigsten Forderungen der Arbeiterschaft , ist
dadurch erfolgt, datz deren Kündigung nur mit Zustimmung des
Betriebsrates erfolgen darf . Wird sie versagt , so tritt der Schlich-
tungSauSschutz in Funktion. Straftwrschriften gegen Benachtelli -
gung der Betriebsratsmitglieder ergänzen diese Bestimmungen.Die Wahl de - Betriebsräte » findet auf ein Jahr
statt, doch endet die Mitgliedschaft des einzelnen Mitglied«» vorher ,

Das schlafendeHeer.
Roman von Clara V i e b i g.

ctzS - - Nachdruck verboten .
V:v io.

, Go leicht sich die Verwundung der Ciotka angesehen hatte ,
so wenig gut nahm die Heilung ihren Fortgang. Doktor
Wolmski schüttelte den Kopf bei seinem nächsten Besuch : die
Wundränder sahen häßlich aus, blaurot entzündet und dick ver-
,schwollen , der Puls der Patientin war fiebrig . Aber das Medi¬
kament , das der Arzt verordnet«, wendete die Ciotka darum
doch nicht an, eine gefällige Nachbarin schüttete es den Schwei¬
nen vor — mochten die's saufen, für 'nen Menschen war das
doch kein Getränk !

Die Stube der Ciotka wurde nicht leer von teilnehmenden
Besucherinnen , denn einen Groschen nach dem andern holte die
Leidende unter ihrem Bauche vor aus dem Bettstroh . Da;
Geld, das der Niemczycer dagelassen, wanderte zu EljakimZ
Kr-ug.
: Ungefähr acht Tage nach seinem ersten Besuch betrat Dole-
schal wiederum die Hütte. Er gedachte sich im Vorüberfahren
iu überzeugen , daß die Ciotka wieder ganz wohlauf sei, statt
kessen lag sie noch immer, sogar jetzt im Bett.
> Bei ihr saß der Vikar . Er erhob sich sofort, als der Niem-
jzycer eintrat, mit einem stummen Gruß und einer Verben
Hing, die Mich war, aber zurückhaltend .

Welch ein interessantes Gesicht ! DolVchal, der den jungen
Geistlichen noch nie so in der Nahe gesehen hatte wie jetzt,
kaum auf Armeslänge entfernt, musterte die haaer voriprin-
gende und doch fein geformte Naie, den etwas einaesunkenen,
kestgeschlossenen Mund und die schön gebaute Stirn . Er fand
«ar nichts Slawisches in die ' en Zügen; unwillkürlich verglich
er in Gedanken dies stolze Gesicht mit dem roten bäurischen
des alten Propstes . Gemütlicher war das freilich , viel gut¬
mütiger!
i Eine unbehagliche Empfindung überkam ihn plötzlich; er
nihlte: hier war eben von ihm gesprochen worden ! Noch Wen
« r Nachhall davon geblieben zwischen den rußiaen Wänden .
E&» gVtfMc. ,V» firft unten om Rettend » miiflrftflU futlOW . ^

glotzten ihn dreist an, ahne das gewohnte demütige „Ich falle
zu Füßen" . Ciotka sah ihn gar nicht an . und der Blick
des Vikars streifte ihn kaum von der Seite.

Was hatte er diesem Merfichen getan ? ! An der jähen
Stille , die seinem Eintritt gefolgt war, überkam Tolefchal
eine verlegene. Beklemmung . Um ihrer Herr zu werden , reckte
er sich höher auf und sah von oben herunter auf die Gruppe
am Bett.

Des Vikars schmale Lippen schloffen sich noch fester ; auch
er reckte sich höher auf.

Ohne Wort, wie zwei Gegner, die ein böseS Geschick
plötzlich zusammenhetzt, maßen sie sich.

Was fiel dem Pfaffen ein? Stellte er fich nicht vor das
Bett, als wollte «r den Zutritt wehren ? Doleichal sagte
kurz : „Sie gestatten !" und mache einen so entschoffenen
Schritt , daß der andere zur Seite treten mußte , wollte er nicht
geradezu unartig sein.

„Nun, Ciotka, wie geht eS Euch?" Er ignorierte den Vikar
gänzlich. -

War das Weib harthörig geworden? Es antwortete nicht.
Toleschal wiederholte die Frage noch einmal in erhobenem
Ton ; da schüttelte sie den gedunsenen Kopf und brummte
mürrisch : „Nie rozumien po niemiecku !"

Was — nich Deutsch verstehen? Neulich hatte sie fein
Deutsch doch gut verstanden , und alle die« hotten ihn gut ver¬
standen, einige der Weiber ihn sogar angebettelt auf gut
deutsch ! Was sollte denn jetzt die Komödie?

Er fuhr sie an : „Gebt Antwort!"
2G>er statt der Antwort fing die Ciotka an zu jammern —

eigentlich war eS mehr ein Schimpfen — und schnatternd wie
eine Herde Gänse fielen 'ämtliche Genossinnen ein.

Doleschal stieg das Blut zu Kopf ; er sah ein Lächln um
den Mund des Vikars. „Antwort," sagte er sehr laut und
'chlug mit der Peittcke , di« er noch in der Hand hielt, auf das
Deckbett , daß die Hühnerfedern , mit denen es gestopft war,
aus dem verlumpten Ueberzug herausflogen .

„Sprechen Sie Polnisch , mein Herr !" sagt« der Vikar.
„Mein Name ist Dole'chl , Baron von Doleichal!" Es

klang hochahrend . „Ich gfau&te von Ahnen gekannt zu sein !"
Dsr AeWchL. jagte IWKnd̂ «Kordon, Herr Baroa !"

Und dann in verbindlichem Ton : „ Wenn ich raten darf:
sprechen Sie hier polnisch , Herr Baron !"

Wieder dieses Lächln ! Es raubte Doleschal jede Besin¬
nung . Also so weit war er gekommen, daß man gezwunger
werden sollte, polnisch zu sprechen ? ! Die Empörung macht «
seinen Ton rauh : .Hier ist deutsches Land und hier Wirt
deutsch gesprochn !"

Er wendete sich rasch , so daß er dem ander» den Rücken
kehrte, und ging mit erhobenem Kopf davon.

, Wie «in Sieger ging er, aber innerlich fühlte er fich doch
geschlagen : der andre blieb I Draußen vor der Hütte hörte er
jetzt die sonore Stimme — die sprach polnsich !

Ein bitterer Geschmack kam ihm auf die Zunge. Undank¬
bares , wankelmütiges Volk ! Wie hatte dar Weib ihn neulich
mit Segnungen überschüttet — und heute ? ! Warum war sie
heute mir so ganz anders?

( Fortsetzung folgt .)
'

_ .
Literatur .

Die „Sozialistischen Monatshefte " , redigiert von Dr. I . Bloch
(Geschäftsstelle : Berlin W. 38, Poisdamer Straße 121 ) haben so¬eben das 17. und 18. Heft ihres 28. Jahrgangs erschemen lassen.
AuS seinem Inhalt heben wir hervor : Der 4. August von Heinrich
PcuS, Prästdenten des Anhalt. Landtags . — Zum Völlerbundge¬
danken von Dr . Leo Arons . — Die neuen Ziele der deutschen
Außenpolitik , von Dr . Ludwig Ouessel , Mitglied der Nationalver¬
sammlung. — Der Wiederaufbau der verwüsteten Gebiete Frank¬
reich», eine Aufgabe der deutschen Politik, von Dr . Ernst Ham¬
burger. — WaS soll der Sozialismus ? Von Wally Zeppler. —
Me imperturbe, von Walt Whitman , übertragen von Max Hayek.— Einige Bemerkungen über das Verhältnis der Religion zur Re-
vo.'ution, von Arthur Bonus . — Die Pflicht zur Wahrhaftigkeit,von Dr . Adolf Behne. — Der Individualist , von Edmund Fischer«M . d. N.-B. — Die Umwandlung der Hauswirtschaft, von Dr.Dora Lande. — Neuere historische Forschung , von Dr . AlfredKeller . — Krieg und Christentum, von Dr . Herbert Kuhnert. —,
Romane, von Dr . Max Hochdorf. — lieber Mozartaufführungen,von Nora Zepler. — Die Elektrifizierung de? .Essenbahnbetriebs,von Felix Linke. U. a. m . — Der Preis dieses Doppelheftes be-
trägt 1 .80 Mk. (sonst 90 Pf.) , der eines BierteljahresabonnementS8 .40 Mk . Zu beziehen durch jede Buchhandlung, in den Kioskenund Bahnhöfen, bei allen Kolporteuren, durch jede Postanstalt,
sowie direkt durch den Verlag der Sozialistischen Monatsheftes
Berk« W. 86. Stau verlanae vom Verlag «in Heft zur Anst̂
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Cenn sich bei einer gehe -men Abstimmung zeigt , daß es nicht mehr
jntit gleichem Stimmenverhältns das Vertrauen oer Wähler ge-
nirtzt , wie bei der Wahl. Ter gesamte BemebSrat muß ferner
izurücktreten. wenn b *-e Betriebsversammlung mit Zweidrittel.
Mehrheit ein Mißtrauensvotum ausspncht. Diese Grundgedan-
ien des Rätesystems entsprechende , Vorschläge sind von Ärbeit -
gcfierfeite heftig angegriffen worden , we :l sie eine Luelle unun¬
terbrochener „Wühlerei und Agitation" im Betrübe seien und jedes
Lertrautwerden des Betriebsrates mit seinen Aufgaben verhin¬
dern würden. So wenig auch die Arbeiterschaft des Betriebe? ein
Interesse daran hat , von immer neuen Leuten vertreten zu wer-
den, so muß es doch besser erfifteinen , wenn die , die das Venrauen
verloren haben , zurücktreten . Wir glauben, daß auch die Betriebs¬
leitung nicht das mindesten Interesse daran hat, mst einem Be¬
triebsrat zusammerrzuarüenen, der keinen moralischen Einfluß
mehr hat . Der Betriebsrat hat keme Zwangsmittel gegenüber der
Arbeiterschaft und soll und kann sie auch nicht haben. So wenig
wie m der Polilik können wir in der Wirtschaft von Zwangsmit¬
teln und Strafen künftig das Heil erwarten. Arbeitsfreude läßt
sich im Zeitaller de? werdenden Sozialismus nur durch Heranzieh¬
ung der Arbeiter als vollverantwortlicken Produzenien erreichen.

Wir haben hier nur kurz zeigen können, um welche Probleme
iS sich in dem Gesetze handelt, das eine Umwälzung unserer Wirt¬
schaft einzuleiten berufen ist . Kein Vorbild hat uns hier zur
Seite gestanden. Neuland ist eS , das wir in Deutschland auf
diesem Gebiete des sozialen Rechtes betreten, ähnlich wie einst auf
denen der Sozialversicherungen. Wenn der Entwurf noch viele
Mängel und Schwächen enthält , die in ruhiger, der sorgfältigen
Gesetzgebung günstigeren Zeit vermieden werden könnten , so wol¬
len wir bedenken, daß wir in revolutionären Zeiten leben, daß die
Entwicklung heute dahinstürmt und wir froh sein müffen, wenn eS
uns gelingt, für den neuen Inhalt der Wirtschaft halbwegs brauch¬
bare Rechtsformen zu fassen. Denn darum handelt es sich ja
heute bei allen gesetzgeberischen Maßnahmen nur — und das sei
unseren Frcundcn zur Linken gesagt : für die wirtschaft -
lrchen Tatsachen die entsprechenden Formen zu
schaffen . Die Tatsachen selbst vermag niemand zu meistern.
Neigt sich im KlaffenkampSe die Schale zu Ungunsten der Arbeiter¬
schaft , so nützt ihr kein Gesetz; steigt sie zu ihren Gunsten, so wird
sie der schlechtesten Gesetze von selbst spotten . Und zu den schlech¬
testen gehört trotz mancher Mängel diese Vorlage gewiß nicht.

IcMe MWMksM «lMg.
(Schluß der Mittwochsitzung .)

Reichsfinanzm'nister Erzbergir : Ich ziehe aus den bisherigen
Erörterungen das erfreuljcl-e Resultat, daß in der übergroßen
Mehrheit des HauseS ein äußerst scharfer Wille vorhanden ist, an
der Gesundung der Reichssinanzen mitzuarbeiten. Ich begrüße
das und erkenne darin auch die Bereitwilligkeit der Nationalver¬
sammlung, diejenigen Maßnahmen, die besonderer Beschleuß
gung bedürfen, noch vor der Vertagung zu verabschieden. Einen
abweichenden Standpunkt haben nur die äußerste Rechte und die
äußerste Linke eingenommen. Die defintiven Sätze für die Reichs -
emkommensteuer können noch gar nicht ausgestellt werden . Mit
den Ihnen bis jetzt unterbreiteten Unterlagen kommt die Ver¬
mögensabgabe tm allgemeinen zum Abschluß und kann auch von
der Nationalversammlung unbekümmert um die Einzelheiten der
Reichseinkommensteuer zum Abschluß gebracht werden . Die Re¬
gierung ist entschloflen , das Gebiet der direkten Besteuerung bis
zum Höchstmaß der wirtschaftlichen Tragfähigkeit auszubauen.
Aber auch wenn daS geschehen wird, wird keine der Ihnen vor¬
gelegten und noch vorzulegenden indirekten Steuern überflüssig
werden. Eine geordnete Etatwirtschaft wird vom 1 . Oktober an
eintreten. Me zahllosen kostspieligen Abrechnungsstellen werden
eingezogen und die Vereinfachung der Abrechnung durch ein be-
besondereS Gesetz herbeigeführt werden . Die Abrechnung über
die Ausgaben der und S .-Räte wird Ihnen hoffentlich im
Herbst abgeschlossen vorliegen. Es sind große Bestände an HeereS-
gut verschwunden . Der bisherige Erlös auS Heeresgut beträgt
gegen 4 Milliarden , auf eine weitere Milliarde, ist vielleicht noch
zu rechnen . Die Befürchtung, daß durch die Reichseinkommensteuer
da ; eigene Leben der Gemeinden unmöglich gemacht werde , ist
unbegründet. Die Ausarbeitung deS Gesetzes erfolgt in steter
Fühlungnahme mit den Ländern und Gemeinden. Ihr Haupt-
z -el ist. eine gleiche Behandlung in steuerlicher Beziehung für
jeden Steuerpflichtigen herbeizuführen, ganz gleich, wo er wohnt ,
und die Steuer an der Quelle zu erheben und zwar am besten
gleich bei jedem Lohn- und Gehaltsempfang.

Gegen die Auffassung, wir brächten durch das ReichSnotopfer
der Entente die Erträgnisse dieser Abgabe «ruf dem Präsentier -
teller entgegen, muß rch auf daS entschiedenste Protest einlegcn.
Damit arbeiten Sie ( nach rechts ) nur den Feinden in die Hände.
Für d 'e Regierung gbt eS jedenfalls nur einen Standpunkt in
dieser Frage . Nach dem Friedensvertrag kann und darf der Feind
unter keinen Umständen auf irgend eine Einnahmequelle, also auch
nicht auf das ReichSnotopfer , Beschlag legen. Ich freue mich, daß
zur Frage der ReichSein 'gen-Organisation keine Fraktion als
solche Stellung genommen hat und daß Bedenken nur im einzelnen
vorgebracht wurden . Der Uebergang der Landesverwaltung in
die ReichLverwaltung wird mit größter Schonung der bestehenden
Organisation geschehen Auch ich bin überzeugt, daß die Haupt¬
sache nicht die Organisation , sondern der Mensch ist , der hinter
ihr steht, und ich werde mich bemühen , in die Reichssinanzverwal-
tung einen frischen und freieren Zug zu bringen. (Beifall.)

Abg. Waldstein (Dem .) : Die direkten Steuern müffen bis an
die Grenze des volkswirtschaftlich Zulässigen m Anspruch genom¬
men werden. Vermögen und Besitz sind bisher nicht in dem
Maße herangezogen worden , wie e«

_
aus politischen, Wirtschaft

lichen, eth schen und finanzillllen Gründen nötig war.
Hierauf wird die Beratung abgebrochen. Schluß gegen 8% Uhr .

Nächste Sitzung : Donnerstag 2 Uhr, Fortsetzung der Beratung,
kleinere Vorlagen.

Weimar, 14. August.
Zu der als erster Punkt der Tagesordnung vorliegenden In¬

terpellation über weitere Mttel zur Abänderung der großen
Kosten bei der Errichtung von Kleinwohnungen läßt die Regierung
erklären, daß sie zu einem mit dem Präsidenten noch zu verein -
bärenden Zeitpunkte zur Beantwortung der Interpellation bereit
ist. Danach wird die

Beratung Wer die Steuervorlagen

Abg. Burlage (Zentr .) : Die Umsatzsteuervorlage ist ein küh¬
ner Entwurf , ja vielleicht ein verfehlter Entwurf (Hört, hört!
rechts). Ein Entwurf mit so hohen Steuern ist noch keiner gesetz¬
gebenden Körperschaft dorgelegt worden . D '«e Unbilligkeiten rmt
deü indirekten Steuern verdoppeln sich bei kinderreichen Familien .
Meine Fraktion hat mich beauftragt, zu erklären, daß in irgend
einer Form ein Ausgleich gefunden werden muß. Da die indi¬
rekten Steuern nun nicht mehr zu umgehen sind, sollten ihnen
auch seitens der Linken mehr Ruhe und Freundlichkeit entgegen -
gcbracht werden. Diese Steuern wirken angenehmer, weil man
ja selbst es in der Hand hat , wenn man sie bezahlen will .

Abg. Mumm (D .-N .) : Wir Deutsch-Nationalen sind willens,
dem Reiche das Seine zu geben , halten es aber, wo es nötig ist .
ruch mit indirekten Steuern . Wer uns S ^ uerscheue vorwirft,
verleumdet uns . Der Reichsfinanzminister .. .t in der an ihm
sattsam bekannten Art uns ausdrücklich ausgenommen, als wenn
wir nicht Mitarbeiten wollten. Alle Fraktionen werden uns das
Gegenteil bezeugen . Allerdings sind wir gezwungen, m einem
Tempo zu arbeiten , daS mit einem ernsten Verantwortungsgefühl

.kaum noch zu vereinbaren ist. DaS erklärt unsere Haltung. Das

Freitag , den Id. August 1819
Ministerium wird hoffentlich später von einem Fachmann geleitet ,der sich nicht von der politischen Leidenschaft führen läßt .

Neichssinanzminlster Erzberger: Ter Abgeordnete Mumm
zwingt mich zu einigen Ausführungen . Ich habe die Deutsch- '
Nationalen gestern nicht von der Mitarbeit ausgenommen, sondern
ihre Stellung nur als unklar bezeichnet. Seit heute ist mir ihre
Stellung klar. Die Partei steht gegen grundlegende Gesetze, die
zum Wiederaufbau Deutschlands notig sind. Das Tempo . :n dem
wir arbeiten müssen , gefüllt mir auch nicht. Aber es wird von
der äußersten Not des Reiches vorgeschrieben . Die Herren aus
der Rechten haben uns auf ihrem Parteitag den Kampf angesagt
und ebenso der Verfassung. Wenn Sie (nach rechts ) glauben, daß
gegenüber einer solchen Kampfansage die Negierung wie stumme
Hunde dastehen wird, dann täuschen Sie sich.

Zur Frage des ReichSnotopferS wiederhole ich, daß in dem
Augenbl'ck, in dem die Entente versuchen sollte, den Ertrag zu
beschlagnahmen , ich be : der Nationalversammlung die Ermächti¬
gung nachsuchen werde, daß das ReichSnotopfer nicht erhoben
wird. Jetzt haben Sie (nach rechts) keme Ausrede mehr. Sie
können deshalb die nötigen Steuern ruhig bewilligen . DaS Geld
wird ausgeworfen für Zwecke deS Gemeinwohls, für Kriegs¬
beschädigte, Kriegsgefangene und Kriegshinterbliebene. (Lebhafter
Beifall links und in der Mitte .)

Abg. Dr . Mittelmann ■(D . SB.) : Den Vorlagen stehen wir
unvoreingenommen gegenüber und sichern ihnen strengste sachliche
Unterstützung zu. Die Negierung forderc dauernd zur Arbeit
auf, statt dessen gibt es aber nichts als Streiks . Wir können der
Negierung den Vorwurf nicht ersparen, daß sie diesen Zuständen
nicht wirksam entgegentrnt .

Reichsfinanzmimster Erzberger : Mein Vorredner hat mich
daS Unglück genannt . Ein Unglück ist es , daß man mich im Jahre
IN 6 und im Jahre 1917 nicht angehört hat , Wäre das geschehen,
dann stünde es heute besser um das deutsche Volk. Aber wir waren
damals machtlos gegenüber der herrschenden Miiltärdiktatur. Aber
Sie (nach rechts ) machen uns immer verantwortlich für die Fol¬
gen einer Politik, die wir nicht verteidgt haben . Es muß einmal
ausgesprochen werden, welch große Mühe sich der jetzige Reichs¬
präsident gegeben hat, um den Ausbruch der Revoluwn zu ver¬
hüten. An der Vermeidung von Blutvergießen hat er ein Haupt¬
verdienst . Seien wir doch gegen die Arbeiter und Minderbemit¬
telten gerecht ! Ein Volk, das so stark unterernährt ist , wird in
dreieinhalb Jahren krank, und unser Volk ist krank und muh wie¬
der gesund werden.

Abg . Henke (U .S .P ) : Wenn Herr Erzberger sich so weiter
entwickelt, werden wir ihm in unserer Partei einen Platz reser -
tneren. (Stürmische Heiterkeit .) Mit seinen Steuervorlagen kann
auch Herr Erzberger die Gebrechen des Volkes nicht heilen . Durch
solche Steuervorlagen zwingt man einfach die Arbeiter zum Streik.
Wenn Sie jetzt wieder in Ihrer Steuerpolitik Fehler auf Fehler
machen , wird das nur eine neue Revolut 'on erzeugen und die
Arbeiterschaft wird Sie und Ihre ganze Steuerpolitik hinwcg -
fegen .

Nach weiterer unerheblicher Debatte werden die Vorlagen
dem Ausschuß überwiesen.

Es folgt die erste Beratung des Gesetzentwurfs über die
Erhöhung der Post-, Telegraphen- und Telephongebühren .
Reichspostminister GiesbertS : Noch im Jahre 1913 lieferte

die Post 89 Millionen als Ueberschuß ab. Für das Jahr 1918
betrug dann der 'Fehlbetrag 669 M llionen und für das Jahr 1919
wird er auf 569 Millionen geschätzt . Es ist für uns außer¬
ordentlich bitter, weiten Volksschichten so hohe neue Opfer auf¬
erlegen zu müssen Aber die Post darf kein Zuschußbetrieb werden .

Abg. Steindorff (Dem.) : Die neuen Vorlagen muten der
Bevölkerung, insbesondere der Geschäftswelt und der Industrie
eine Gebührenordnung zu, die man früher nicht für möglich ge¬
halten hätte.

Abg . Wetzlich (D . V .) : Die Post befindet sich heute im Zu¬
stand der vollständigen Desorganisation. Die neuen Vorlagen
bedürfen einer ernstlichen Nachprüfung.

Reichspostminister GiesbertS : Von einer Desorganisation
kann man nickt srpechen.

Abg. Taubadel (Soz .) : Wir haben gegen die Vorlagen im
einzelnen große Bendcnk, die wir im Ausschuß Vorbringen werden

Abg . Nacken (Zentr .) : Ich bin überzeugt , daß durch Spar¬
samkeit und zweckmäßige Reformen unsere Post wieder auf ihre
alte Höhe kommen wird.

Abg . Zubeil (U. S . ) : In der Postverwaltung ist eine Lotter¬
wirtschaft eingerissen, wie man sie früher nicht für möglich ge¬
halten hätte.

Die Vorlagen werden hierauf dem Ausschuß überwiesen .
Nächste Sitzung : Frs - tag nachmittags 3 Uhr . Anfragen und

kleine Vorlagen. _

Sudischr Politik .
Kriegsgefangenen-Empfang!

Aus Kriegsteilnehmerkreisen toitb uns gs-
schrieben:

Zur Zeit erscheinen in den Zeitungen zu den Inseraten ,
in denen die Bevölkerung zur Unterstützung un 'erer heim¬
kehrenden kriegSgefangenen Kameraden auigesordert wird,
auch Hinweise mit ähnlichen Aunorderunpen im redaktio¬
nellen Test. Man kann dieses« löbliche Besinnen und diese
eifrige Werbetätigkeit nur begrüßen und ebenfalls unter¬
stützen. Auf das entichfledenste und ichärffte muß aber eine
Art dieser Werbetätigkeit zurückgcwie 'en und verurteilt wer¬
den . die neben dem Aveck der Aufforderung zur Hergabe von
Mitteln für unsere heimkehrenden Kameraden . anscheinend
auch noch andere Absichten und zwar reaktionärer Mt ver¬
folgt. Was soll man zs B. zu dem Artikel in der „Badischen
Landeszeitung" vom letzten Freirag Mittagsblatt sagen, dessen
Einleitung folgendermaßen lautete:

„„Warum soll man für die Kriegsgefangenen geben?
So hören wir aus dem Munde so manches Alten, der da¬
von gehört hat , daß in den letzten Schlachten des Jahres
1918 die alte Treue deutscher Regimenter vielfach erlahmt
ist. Diesen Zweifeln gegenüber sei einmal festgestellt, daß
wir Badener keine Veranlassung haben, unseren heimkeh¬
renden Kriegern anders als mit tiesitem Mitgefühl für
alles, was sie in feindlicher Gefangenschaft erlitten, ent-
gegenzukommen. Wer die badische VermißtenNachforschung
kennt , weiß , daß wir kaum einen Truppenlest haben, in
dem ganze Reihen von Mannschaften lebend:» und offenbar
ohne ernste Gegenwehr in feindliche Hand sielen .

"
Wir müssen schon sagen , es ist eine gwße Gexknnacklosig-

keit und Taktlosigkeit, in solcher Art und Wei 'e für eine gute
Sache zu werben. Wollen vielleicht die Herrschaften , die jetzt
au- einmal wieder aus den Versenkungen auftaucken und sich
mehr als nötig ist, breitmachen , jeden einzelnen beimkehren-
den Gefangenen aus Herz und Nieren prüfen , auf weiche Art
und Weise er „ Parti" gegangen ist? S :e möaen es tun :
oielleufjt erfahren sie auch dann , weshalb „die alte Treue"
erlohnt ist; allerdings werden ihnen die Gefangenen nicht von
„alter Treue " erzählen, sondern vielmehr wahr ''cheinlich von
dem alten , großen Schwindel , den sie eM '

ch Satt
hatten, von dem elenden Treiben gewisser Offiziere , von der
gemeinen Behandlung, von der miserablen Verköstigung und

all den andern Tingen , von denen die Hüter der „alten
Treue" daheim nichts wußten oder nichts wissen wollten. Wir,
d:e wir jahrelang draußen waren, wissen und verstehen, wir
es gekommen ist, daß mal dieser ober jener Truppenteil „ver-
Sagt hat . Aber denen daheim geben w :r am keinen Fall das
Recht, nur in solch leichtfertiger Weise über uwere Kamera¬
den zu urteilen und nun auch noch gleichem Gefanaene erster
und Gefangene zweiter Klasse zu schaSSen. Mit solchen Werbe¬
mitteln wird der Volksdank keine großen Erfolge erzielen . Es
wäre

. Pflicht der maßgebenden Regierungsstellen, auch der
' chriftljchen Werbetätigkeit gewisser Herrschaften ihre
Ammerk 'amkeit zu schenken und die Reaktion , wo sie sich auch
zeigen möge, unter welchem Deckmantel , in welcher Verklei¬
dung sie auch auftritt , sofort in ihre Schranken zurück;»
weisen .

»
* Wir .brauchen obigen Aussührun̂ n nichts mehr hirv-

zuzusügerr, können vielmehr alles, was da getagt ist , Wort
sllr Wort untenchreiben. Es scheint in gewissen Kreisen die
Absicht zu bestehen , nun die Ge 'angrnen entgelten zu lassen,
nms man ans begreiflichen Gründen den vor 3A Jahren
heimgekehrten . Kriegsteilnehmern nicht hat entgelten lassen
können — weil 's zu gefährlich war. Die Herrschaften werden
auch an den Gefangnen ihre Eniläu 'chuna erleben .

Niederträchtig ist aber , daß durch diele Verleumdungen
zu Hause den Gefangenen in den Kindlichen Ländern las
Leben noch mchr verbittert wird als es ohnehin schon durch
die Behandlung seitens der Franzo'en und Engländer ver¬
bittert ist . Gerade dieser Tage erhielten wir einen Brief von
einem in Frankreich in amerikanischer Gefangenschaft befind¬
lichen Gefangenen aus Karlsruhe, der sich bitter darüber be¬
schwert, daß man in Deutschland die Ge'angenen der Ameri¬
kaner durchweg als Ueberläufer bezeichnet. Der Ge¬
fangene zitiert die Aeußerung einer deutschen Zeitung, in der
es heißt : „es sei Pflicht einer jeden deutchen F :au . die ameri¬
kanischen Kriegsgefangenen zu verachten , da diele freiwillig
übergelauStzn seien und so das Ende des Krieges herausfte-
Schworen hätten.

" Bitter beschwert sich der Mann , der vier
Jahre Krieg hinter sich hatte , ehe ■ er gefangen wurde , über
diele gemeinen Verleumdungen. Wir meinen: Die gefan-
genen Kameraden mögen sich trösten : die Taufende, die mit
ihnen draußen waren , wissen, was sie von derartigen Schrei¬
bereien und Verleumdungen zu halten haben ; und was die A»
dern sagen , dir nun am deraft Schofle Wei ' e den ..Tank die
Heimat" abstatten, das kann ihnen gleichgiltig sein : über dies«
Verleumder gehen sie genau so zur Tagesordnung über, wie
die heimgekrhrten Soldaten über sie zur Tagesordnung über¬
gegangen sind . Und wenn die Lästermäuler zu frech werden ,

sind immer noch« die Mittel da, um den Herrschaften das
lose Maul zu stopfen .

’ Kommunalpolitik .
Die Teuenmgszuschüsse in Mannheim.

Die Grundfähe über die Gewährung von TeuerungSzufchüsseian die städtischen Beamten , Angestellten, Lehrer, Arbeiter, Aus-
bilfsangestellten einschließlich der Mitglieder und Angestellten des
Theaters und des Lehrpersonals der Handelshochschule werden vor.
behältlich der Zustimmung des Bürgerausschuffes festgestellt.

'
«Hiernach verblesbt den Beamten , Angestellten , Lehrern usw und,Arbeitern die ^ genannte Arbeitstagszulage von 3 Jl bis Ende
1919 vorbehaltlich einer Minderung bei Senkung der Preise. Vor
allem aber wird den Beamten , Lehrern und Angestellten usw. für '
die Zeit vom 1 . April 1919 bis Ende 1919 zu ihrem Gehalte, wie !
er sich bei Fortdauer der Friedensbezüge gestaltet hätte , eine Teue¬
rungszulage gewährleistet, wie sie bei gleichem Alter

'
und Fami»

lienstand den Beamten des Staates an Tenerungsbeihilfen und ,Teuerungszulagen gewährt wird. Tie vom Staat im Februars1919 gegebene einmalige Zulage wird hierbei für die einzelnen
'

i Monate des Jahres 1919 in Ansatz gebracht . Auch wird den Be-' amwn der Bezug des gleichstebenden Arbeiters gewährtlcistet . Die
Aushilfsangestellten erhalten ein Grundgehalt gleich dem der gleich
zu achtenden städtischen Beamtenklassen und hierzu die Teuerungs¬
zulage wie die Beamten . Der Gesamtaufwand beträgt fast neun
Mill . Mark Hiervon sind etwa 890 000 M durch die vom Bür¬
gerausschuß am 29 . v . M. gebilligten Tariferhöhungen gedeckt. Etwa
8 Millionen Mark müssen durch Erhöhung der Umlage auf 67
von je 100 Jl Steuerwert des Betriebsvermögens und 201 Prozent
Zuschlag zur StaatSeinkommensteucr aufgebracht werden .

Mit der Kapitalaufnahme der Gemeinden befaßt sich ein amt-
licker Artikel in der „Karlsruher Zeitung"

, der darauf hinweist,
daß die Gemeinden jetzt von der während des Krieges geübten
Anlehcnsmittelfwlink wieder abgehcn sollten und zu den Grund¬
sätzen einer gesunden Finanzpolitik zurückzukchren ; nur für neue
außerordentliche' Ausgaben sollten Anlehen noch beschlossen wer¬
den, wenn diese bei strenger Prüfung vertretbar erscheinen. Im
allgemeinen sollten aber künftig Ausgaben mks laufenden Mitteln
gedeckt werden. (Erhebung einer NachiragSnmlage ! ) Die Staats ,
aussichtsbehörden würden künftig bei Gesuchen um Kapitals-
aufnahmen besonders eingehend prüfen, ob sich eine solche Kapital¬
ausnahme auch rechtfertigen läßt.

Lahr, 13. Aug. Die AufwandSenischädigung für die Siadt -
räte wurde auf 900 Jl festgesetzt. — Die Einführung einer Lust¬
barke itssteuer soll 15 000 Jl erbringen.

Soziale Rundschau .
Wo bleibe»» die EntlassungSanzüge? Von zuständiger Stelle

wird uns geschrieben : Es ist begreiflich , wenn ehemalige Kriegsteil¬
nehmer immer wieder fragen, soweit ihnen ein Anspruch auf einen
Entlassungsarqug zusteht , und sie noch nicht in dessen Besitz gekom¬
men sind . Die Bezirkstommandos würden sehr gern alle berechtig,
ten Wünsche in dieser Richtung erfüllen, wenn sie dazu in der
Lage wären . Jedoch der Rohstoffmangel , verschärft durch die ver¬
längerte Blockade, hat die Beschaffung der nötigen Swsfe verhin¬
dert, so daß nicht genügend Anzüge fertig gestellt werden konnten .
Mit allen Mitteln wird trotzdem versucht, zu helfen , so weit eS
irgend möglich ist. Berechtigt sind zum Empfang auch alle Renten¬
empfänger, die nach dem 1 . Juli 1916 entlassen sind Früher Ent¬
lassene kommen für die Anspruchsberechtigung nicht mehr in Frage.

'
Ist die Entlassung aus dem Heere in der Zeit vom 1 . Juli 1916
bis 9 . November 1918 erfolgt, die Versorgungsberechtigung aber
erst später, also nach dem Entlassungstage, anerkannt, so erwirbt
der Entlassene mit dieser Anerkennung auch nachträglich den An¬
spruch auf den Emlassungsanzüg . Bevorzugt sollen werden —
und das müssen alle Einsichtigen verstehen — unsere zurückkehren¬
den Kriegs gefangenen sowie besonders Bedürftige
mit niederem Einkommen. ( Diese müssen eine Bescheinigung des
Bürgermeisters über Höhe des Einkommens beibringen) Die Sk.
zirkskommandos führen Listen über die Anforderungen und geben

I dem Berechtigten Nachricht , sobald für ihn ein Anzug Bereit
Bis dahin heißt es Einsicht und Geduld haben !



wt. I88> Freitag , den 15 . August 1818 . Sette L

flus der Porter . I
Forchheim , 14 . August . Sozialdemokratischer Verein .

Nm Samstag , 16 . August , abends *£ 9 Uhr , findet im Gast¬
haus zur „Linde " eine Mitgliederversammlung
statt . Parteisekretär Gen . Abele - Karlsruhe wird einen
Vortrag über „Die politische und wirtschaftliche Lage " hal -
ten . Auch wird Stellung zum Parteitag genommen . Par -
teigenossen , erscheint pünktlich und zahlreich . Die Tagesord¬
nung ist wichtig .

t . Mörsch , 13. Aug . Morgen Samstag . 16 . ds . Mts . ,
abends halb 9 Uhr , findet eine Mitg .̂ ederver 'ammlung des
sozialdemokratischen Vereins statt . Wegen wichtiger Tages¬
ordnung , u . a . Stellungnahme zum Parteitäg , wird vollzäh¬
liges Erscheinen aller Mitglieder erwartet . Auch Freunde
innerer Sache sind freundlichst eingeladen .

flns dem Lande .
Drrrlach .

Aus der Gemeinderatssihung vom 13 . August . Es ist bis jetzt
für solche Gasmesser , die längere Zeit unbenutzt standen ,eine Vergütung von monatlich 30 4 erhoben worden ES soll dieS
in Zukunft in Wegfall kommen. Solche GaSmeffer sollen künftig¬
hin einfach entfernt und die Leitung geschloffen werden . — Ta sich
für den Bauplatz Ecke Haupt - und Friedrichstraße vor den Sebold -
schen Werkstätten Kaufliebhaber gefunden haben , soll derselbe unter
der Voraussetzung zur öffentlichen Versteigerung gebracht werden ,
daß mindestens 16 JH für den Quadratmeter geboten werden . Daß
der Platz innerhalb zwei Jahren verbaut wird und daß die
Fassadengestaltung dem für die Häuser dort rechts und links der
Straße vereinbarten Bautyp möglichst angepaßt wird , um am
Stadteinaang ein möglichst einheitliches Stratzenbild zu schaffen. —
Der Geschäftsführer des Kommunalverbandes macht Mitteilungen
über den geplanten Abbau desselben . — Auf eine Anfrage des
Gemeinderats beim Forstamt , ob im Hinblick auf die Brenn ,
materialknapphcit ein außerordentlicher Holzhieb in den städtischen
Waldungen durchführbar sei , antwortet dasselbe , daß ein solcher
holzhieb zurzeit undurchführbar und auch mit einer vernünftigen
Waldwirtschaft unvereinbar sei . Dagegen empfiehlt das Forstamt ,
anstatt 8 Ster e "wa nur 6 Ster Bürgergabholz zu gewähren , den
Ausfall mit Geld auszugleicken und die so gewonnenen Hölzer der
Allgemeinheit zuzuführen . Der Gemeinderat erklärt sich einst¬
weilen damit einverstanden . — Die Schafweide wird an Metzaer -
meister Böhler hier für den Betrag von 3 200 JK verpachtet Bis¬
heriger Pächter waren Gebr . Hensel -Karlsruhe , Pachtpreis 100 M .
Eine Beschwerde des Obermelkers im städtischen Viehhof gegen den
städtischen Gut -Verwalter Jäger wird einer Kommission zur Unter¬
suchung überwiesen .
Vnrchsal.

Sozialdemokratische Partei . Samstag , den 16 . ds . Mts ., abends
Punkt 8 Uhr , findet im Gasthaus zur „Pfalz " eine Mitgliederver¬
sammlung statt . Tagesordnung : 1 . Die politische Lage. Referent
Landiagsabg . R . Harter aus . Karlsruhe . 2. Stellungnahme zum
bad. Parteitag und Wahl der Delegierten hierzu 3. Verschiedenes .
Die Mitglieder werden gebeten , zahlreich und pünktlich zu er -*
scheinen wegen der Gassperre um 10 Uhr . Die Versammlung wird
pünktlich eröffnet .
Ettttnqen .

Kinderwanderungk Am Sonntag den 17. August , findet die
Kinder - und Volkswanderung nach dem Steinbrunnen statt . Die
Kinder sammeln sich um Mil Uhr am Schillerstesn , von wo der
Abmarsch mit Musik erfolgt Für Spei 's und Trank der Kinder
ist gewrgt Wir wünschen auch, daß am Nachmittag die Eltern und
Mitglieder der Gewerkschaften und die sozialistischen Parteien
zahlreich erscheinen . Mundvorrat ist mitzunehmen . Erfrischende
Getränke am Platze Parole am Sonntag : Nach dem Stein «
chrunnen zu den Kindern , wo wir auf ein paar Stunden alle Sor -
•ßen vergessen wollen ( Siehe VereinsanzeigerI )

o. Das Recht der Kritik kann und soll im Volksstaate niemand
genommen sein . Der „Badische Landsmann " berichtet , daß bei
Wirt Jehle ansehnliche Fleischmengen beschlagnahmt worden seien.
Darüber , daß dem Schleichhandel und den Schwarzschlachtungen
auf den Leib gerückt werden soll , sind sich wohl der übergroße Teil
der Volksgenossen klar. Nur hat bis jetzt noch keine Negierung ,
keine Behörde das Mittel gefunden , um die Moral , die so tief ge¬
sunken ist , zu heben . Wer Geld hat , braucht nicht zu hungern , das
war unter der Aera des Durchhaltens schon der Fall . Wer an die
Kriegsjahre denkt und sich die Entbehrungen , Mühseligkeiten und
alle sonstigen Dinge durch den Kopf gehen läßt , dem fallts wie
Schuppen von den Augen , daß man ein 70 Millionenvolk wie eine
Hammelherde führte . Und alle Instanzen , auch das Zentrum , mit
ihm die Geistlichkeit — predigten immerfort den Armen und Müh¬
seligen , auszuhalten , ihnen sei der Lohn in der andern Welt sicher .
Doch de Schieber und die Schleichhändler hatten Verbindung mit
Häusern , an die niemand dockte, und schwelgten im Vereine mit
den Vertrtern des bürgerlich -kapitalistisch-militärischen Systems —
und hegten niederträchtige Pläne aus , um das arme Volk , das den
Kummer zu Boden drückte, weiter zu leithammeln , zu betrügen —
und e§ einer grauenvollen Zukunft entgegenzuführen . Im trauten
Verein saß das feige Bürgertum , mit den Vertretern und Erhal¬
tern des alten SyestmS zusammen , um die breite Masse —
draußen kämpfen zu lassen , die arbeitende Heimarmee hungern zu
lassen ; so wurde durckgehalten für Kaiser , Fürst und Vaterland —
bis der Novembersturm alles hinwegfegte . Und der November -
sturm war nicht schuld , daß das Bürgertum ins Mauseloch kroch.
So langsam werden die Herrschaften nun wieder — frecher —,
das beweist das Zentrumsblatt „Badischer Landsmann " mit seiner
obigen Notiz, . die am Schluffe lautet : „Die Ironie des
Schicksals will , daß sich ausgerechnet in dieser
Wirtschaft das Lager der hiesigen soz . Partei be¬
finde t"

. Diese Begeiferung ist überflüssig , aber das Berläumden ,
Verdäcktigen , Archängen gehört zur christlichen zentrümlichen Sache.
Dagegen verwahren wir uns ganz entsckieedn . Wir wissen, daß
bei Jehle auch „ gute echte ZentrumSckristen " verkehren , weil sie
eben essen wollen . Dieses HinwetieS hätte eS nicht bedurft , denn
auch im „ scklvarzen" Lager ist nicht alle ? Gold was glänzt . Sckon
imanckmal pfiffen die Spatzen etwas von den Dächern ; als anstän¬
dige Menschen schwiegen wir , weil man keine Partei für so etwas
verantwortlich machen kann . Aber das , was sich da der „Lands¬
mann " leistet , muß tiefer gehängt werden . Wir haben erst vor
einigen Tagen , als er die hohen Ausgaben der Gemeinde der Revo¬
lution zuschrieb, gesagt , daß er ein freches Lästermaul hat . Er
bessert sich nicht. Die Herrschaften um den „ Badischen Lands¬
mann " haben doch wahrhaftig genug vor der eigenen Türe zu tun ,
sie brauchten sich um die anderen nicht zu kümmern .

Rastatt .
-I- Der Dank der Heimat . Die Beamtinnen der hiesigen Post¬

amtes spendeten für die zurückkehrenden Kriegsgefangenen die
stattliche Summe von 100 M . Schon wieder ein nachahmenswertes
Beispiel für die sogenannten „oberen Zehntausend " !
i -l- Konsumverein . Wir werden gebeten , darauf hinzuweisen ,
daß alle Beschwerden bei der Ladenkommission anzubringen sind.
Öbmcmn der Ladenkommission ist A . L a n g h a ns , Schlofferstr . 9
.Außerdem befindet sich im Laden neben der Tür ein Briefkasten
ssür Beschwerden . Wir bitten die Parteigenossen , welche Mit -
zlwder des Konsumvereins sind, eventuelle Beschwerden stets bei
Den Genossen Rentschler , Helber und Langhans anbringen zu

Tarifvertrag für Handel . In einer am 18. d. M . abgehal¬
tenen öffentlichen Versammlung wurde nach kurzem Referat
des Gen . Langhans von den Angestellten des Klein , und Groß¬
handels einstimm g der Beschluß geiaßt , sich dem Schiedsspruch
des Schlichtungsausschusses zu unterwerfen . Der Schiedsspruch
bestimmt , daß auch für die Stadt Rastatt der Karlsruher
Tar ' f gelten soll. Bis zum 18. August wird sich die Handels¬
genossenschaft Rastatt zu entscheiden hahen , ob auch die Arbeit¬
geber sich dem Schiedsspruch unterwerfen . — Der Tarifvertrag
für die Industrie wird am 15 . d. M . vor dem Schlichtungsausschuß
verhandelt .

-l- Wer hat recht ? Diese Frage stellten wir kürzlich, als der
Reichsbund der Kriegsbeschädigten , Bezirksverein Rastatt , behaup¬
tete , Herr Direktor Klar , der Herdfabrik Stterlein u Vetter
habe ein Plakat des ReichsbundeS zerrissen , während Herr Klar ,
demgegenüber diese Tatsache leugnete . Wie sich jetzt herausstellt ,
hat Herr Klarg zwei Plakate erhalten . DaS erste, das ihm vom
Töchterlein eines Kriegsbeschädigten überreicht wurde , hat Herr
Klarg zerrissen , das zweite , das ein Kriegsbeschädigter selbst
brachte, diesem wieder zurückgegeben . Der Reichsbund hat also
mit seiner Behauptung recht. Herr Klarg stellt demgegenüber fest,
daß er das Anbieten des Plakates durch ein Kind keineswegs als
offiziell awah und das Plakat nicht genau gelesen habe. Eine
unfteundlicke Handlung gegenüber den Kriegsbeschädigten habe er
dadurch nicht zum Ausdruck bringen wollen . (Na , warum denn
nicht gleich so ? Die Red .)
Baden -Baden .

Kurhausfeft zu Gunsten der Kriegsgefangenen . Nach dem
furchtbaren Elend und den Erschütterungen , die der Krieg über
Deutschland gebracht , harren wir nun noch der Heimkehr unserer
letzten Kriegsopfer , der Kriegsgefangenen . Zu ihrem Besten wird
am kommenden Sonntag im Kurhaus ein Kurhausfest veranstaltet .
DaS Programm ist so reichhaltig , daß wir in Baden selten eine
solche Volksfeier erlebt haben dürften . Die Darbietungen werden
so manigfaltig und fesselnd sein , daß hie Veranstaltung einen un¬
geahnten Erfolg verspricht . Um 3 Uhr wird das Fest eingeleitet
mit einem großen Doppelkonzert im Garten , unter Mitwirkung
des städtischen Kurorchesters und der Kurkapelle , daran anschließend
gibt der Turnerbund B .-Baden auf der Kurhauswiese turnerische
Vorführungen . Städtische Sckauspieler werden auf einer . Hans »
Sachs -Bühne , die auf der nördlichen Kurhausterraffe aufgeschlagen
wird , das Hans Sachsesche Fastnachtsspiel „Das Kälberbrüten " auf .
führen Im Kurhaus selbst werden interessante Bunte -Vorträge
gehalten . Ivo Puhonnys Marionetten -Theater spielt im kleinen
Bühnensaal . Tie bekannte und beliebte Tänzerin Hanelore Zieg¬
ler tanzl um 5 Uhr zum erstenmal unter freiem Himmel . Um
6 Uhr treten nochmals die HanS - Sachsspieler mit dem Schwank
„Daz heiße Eisen " vor das Publikum . Danach tanzt Hanelore
Ziegler zum zweitenmal auf der Wiese. 7 Uhr beginnt auf der
Kurhausbühne die Vorstellung der Operette „Brüderlein fein ".
Um 8 Uhr ist großes Militär -Konzert , eine halbe Stunde später be.
ginnt , als Schluhakord der Festfeier , der Ball im Kurhaus .

Achern.
Waldfeft in Kappelrodeck. Die sozialdemokratische Partei

Kappelrod eck hält am Sonntag , 17. August , bei günstiger
Witterung ein Waldfest ab . An di« Ortsgruppe Ach er « wurde
eine Einübung gerichtet mit der Bitte , sich recht gasreich an dem
Feste zu beteiligen . Wir folgen der Einladung und bitten die
Genossen , sich mit ihren Familienangehörigen einzufinden . Ab-
marsch am Sonntag nachmittag Ml Uhr vom Gasthaus zum „Och¬
sen. Auch die Genossen von Renchen , Großweier und
O t t e n h 3 f e n sind zu der Veranstaltung eingeladen und werden
gebeten , das Fest unserer Genossen von Kappelrodeck durch recht
zahlreicke Teilnahme zu unterstützen . — Samstag , 16. August ,
obends 7 Uhr , findet in der Vahnhofrestauration Achern-Stadt eine
Vorstandssihung der sozialdemokratischen Partei statt . Der Be¬
zirksvorstand ist ebenfalls zu derselben eingeladen .

WTB . Konstanz , 14 August . Gestern nachmittag ist der letzte
Transport deutscher Internierter aus der Schweiz , bestehend auS
8 Offizieren und 40 Mann , hier eingetroffen . Dienstag abend
kamen 248 Offiziere und 296 Mann an. Damit sind die Jnter -
niertentransporte auS der Schweiz beendet . Einzeltransporte wer¬
den in den nächsten Tagen erwartet , ebenso ein Transport Schwer -
verwundeter in der nächsten Woche.

flus der Stadt -
* Karlsruhe » 15. August.

Spartakus auf Agitation .
* Gestern Nachmittag sprach ein Berliner Wae

'
aMer des

Spartakusbunds , ein Herr Hoffmann » im Apollosaale vor
einer sehr stark besuchten Eilen - und Straßenbahner¬
versammlung über den Berliner Eisenbahnerstreik und fite Ge¬
werkschaften . Der Redner gab den Zuhörern ein Bild jener
Vorgänge wie es den Anschauungen der verschiedenen Kom -

munistenzirkel entspricht . Im übrigen erschöpften sich seine
Ausführungen in öder Schimpferei auf die freien Gewerk¬
schaften , die Regierung , „Noskegarden " und sozialsemokratü
sche Partei . Dabei krakehlte der Redner auch mal daneben ,
als er behauptete , Adolf Geck hätte sich geäußert , die seiner¬
zeitig ; Zuchthau -istrafe für Liebknecht sei viel zu nieder . Tie
anwesenden Spartakusbrüder samt Unabhängigen widerspra¬
chen sofort durch Zurufe „Oskar Geck "

, obwohl keiner von
ihnen etwas von der Sache kannte . Ge '

agt hat solches jeden¬
falls keiner von Beiden . Die Ausführungen des Referenten
gipfelten in einer Kampfansage an die Gewerkschaften und der
Aufforderung zmn Eintritt in die Betriebsorganiiation der
Verkehrsbeamten , welche die politischen Forderungen der Kom¬
munisten zu ihren Richtlinien gemacht bat .

Es verlohnt sich wirklich nicht , auf alle GehMakeiten des
Referenten gegen Regierung , Sozialdemokratische Partei und
die Gewvrkschalden einzugehen . In der nachfolgenden Dis¬
kussion wurden die Hetzereien des Referenten gebührend
zerpflückt , besonders von Gauleiter Schneider und Gen .
E '

senbcchnsekretär Beetz . Der erstöre wies darauf hin , daß
die süddeutschen Eisenbahner schon längst den Anschluß an die
' reien Gewerkschaften gefunden haben , als ihre norddeutschen
Kollegen noch um Titel , Borden und Litzen sich Mitten . Daß
der Vo ' waiter der bayerischen Bahnen in der Zeit der Räte -
vegierung , ein früherer Bahnhofinspektor . Hoffmann , bis zu
seiner Schilderhebuna durch die Kommunisten eine besonders
eifrige Tätigkeit entfaltete , indem er die Arbeiter auf dem
Nürnberger Rangiekbahnhos durch das Fernrohr beobachtete
und ihnen dann tausende von Mark an Strafen aufbürdete ,
erzählte der kommunistische Referent der Ver 'ammlung natür¬
lich nicht . Gauleiter Schneider zeigte dadurch deutlich , durch
wen die wirklichen Arbeiterverräter zu Amt und Würde kom¬
men . Gen . Beetz stellte fest, daß es den Kommunisten nicht
mehr um einen Kampf gegen die christlicken . gelben und
Hir 'ch-Tunkerichen Gewerkschaften und die sich wieder mächtig
rührende Reaktion , sondern lediglich um die Zertrümmerung
der freien Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen Partei
zu , tun sei. __ Die menten Diskussionsredner sprachen sich

gegen den Anschluß an die kommunisttsche Neugründung
und für Festhalten an der bisherig fteigewerkichafülchen
Organisation aus . Der Verlaut der Versammlung und i*a
Austreten der Kommunisten konnte die anwesenden Eisen - und
Straßenbahner nicht irre machen . Ausgefallen ist. daß der
Werkstättearbeiter Kru 'e , der Führer der U .S .P .. sich wohl ,
durch einige Zwischenrufe bemerkbar machte , aber nicht den
Mut hatte , für die freien Gewerkschaften einzutreten .Fühlt
er sich schon eins m

'
.t Spartakus oder will er noch zuwarten ?

Sozialdemokratischer Verein . Bezirk Südstadt .
Die Genossen des Bezirke » Sü dsta dt werden ebenso wie die

Genossen der übrigen hiesigen Bezirke gebeten , sich recht zahlreich
an der heute abend 8 Uhr im „Elefanten " stattfindenden Versamm¬
lung , in der Genosse Müller -Beck sprechen wird , zu beteiligen .

* Wer ist zuständig ? Wenn man gegenwärtig Wer den
Wochenmarkt geht , kann , man an den Preistafeln lesen , daß
kliene Birnen 55 und große gebrochene 65 Pfg . kosten. Ueber »
schreiten der Preise sei strafbar . Kommt man aber an die
Obststände , so werden für kleine und kleinste Birnen 70 uns
für große 75 und mehr verlangt . Aust Betragen , wie dar
möglich ist, sagen Schutzmann und Marktmeifter , sie seien
nicht zuständig , man müßte sich an das Landes -
preisamt wenden . Auf telefoni 'che Anfrage dort wird
dann auf das Lebensmittelamt verwiesen . Auch die,
ies wird angerusen , verweist aber wieder auf das Landes -
pr ei Kamt . Nochmaliger Anruf ergibt das aleiche Spiel .
Vielleicht bewirkt diese öffentliche Anftage nunmehr einmal
seftzustellen , wer eigentlich zuständig ist. Die bürokrati 'che
Schindluderei ist nun 6 Jahre lang mit dem Volk getrieben
worden und tritt mit dem Obst von neuem in Erscheinung .
Die maßgebenden Stellen sollen sich ge'agt sein lassen , daß
auch die Geduld der Karlsruher Bevölkerung einmal zu Ende
gehen kann .

Beiertheim . (Arbeitergescmgderein „Freiheit "
.) Wir machen

auch cm dieser Stelle auf den am Sonntag , 17 . August , stattf 'nden »
den Familienausflug nack Grötzingen aufmerksam und laden
Freunde und Gönner des Vereins auf ? freundlichste zu recht zahl-
reicker Beteiligung ein . Treffpunkt beim Fernheizwerk (Unter -
sübrung der Albtalbahn ) . Der Verein wird alles aufb .eten , um den
Teilnehmern einen genußreichen Tag zu gewähren . Im übrigen
verweisen wir auf die Anzeige in heutiger Nummer .

Bon der Karlsruher Bahnhosswirischaft . Wie uns geschrieben
wird , ist die Bahnhofswirtschaft seit Montag , 4. ds . MtS . statt wie '
bisher um M5 Uhr , erst um 6 Uhr früh dem Publikum geöffnet
Drefe Maßnahme ist für Reifende , die mit denFrühzügen kommen
oder gehen , höchst unerfreulich . Tie Beweggründe zu dieser Aen-
derung sind uns nickt recht ersichtlich, denn nach dem , was man
hört , ist nicht etwa die Gassperre schuld , sondern der geringe Kon.
sum . Aber eine wahrscheinlich zufällig ausgenommen « Statistik
kann doch nicht maßgebend sein zu einer solch für die Reisenden
höchst peinlichen Aenderung . Dies möchten wir der Eisenbahnver¬
waltung doch zur Beachtung geben . i

Wenn hierin keine Aenderung getroffen wird , so Hot gewiß
der allezeit liebenswürdige Tiergartenrestaurant . Wirt
so viel Geschäftsoewandtheit und öffnet sein« Pforten früh 5 Uhr
dem reisenden Publikum , damit eS dort — weil die Bahnhofs¬
wirtschaft verschlossen — eine warme Tasse Kaff« eumchmen !
kann Sicherlich werden die Reisenden bei passend«! Gelegenheit !
auch dort sich gu einem Glase Wein einfinden — schon auf Dank » !
barkeit . I

Ferienkindrr in die Schweiz . Tie unter der Führung des
Herrn Sekretärs Hebeisen nach der Schweiz entsandten Kinder ,
sind wohlbehalten an ihrem Bestimmungsort angekommen . j

S adtgarten -Konzrrte . Heute Freitag finden volkstümliche
Musikaufführungen des Orchester -VereinS Karlsruhe statt . Mor ,
gen SamStag nachmittag spielt die Grenadierkapelle . (S . Anzeige.)

Stöbt . Konzerthaus . Am Montag den 18 . August , % 8 Uhr
abends , findet eine Aufführung von „ DreimäderlhauS " statt.

Briefhasten der Redaktion . /
K. &, Berichtigung . Der KreiSauSfchuß des Kreises KarlS »

ruhe besticket sich nicht Gartenstratze , sondern Karlstraße 16 .
BerantworMch : Für Leitartikel, Deulsche Politik, AuSlanv,

AuS der Stadt und Letzte Nachrichten Hermann Kabel ; für Badische
Politik , Aus der Partei . Kommunales , Soziales und Feuilleton
Hermann Winter ; für den Anzeigenteil Gustav Krüger, sämtlich
in Karlsruhe . Luisenstraße 24 . l

'Vereinsanzeiger . j
Karlsruhe . (Deutscher Metallavbeiterverband .) Scrmftag . dev

16. August , mittags 2 Uhr , im „ Prinz Ludwig " Versammlung
für die in der Hauptwerkstätte beschäftigten Mitglieder mit
Vortrag des Kollegen B . Kruse . 5639

Karlsruhe . ( Gesangverein Gleichheit .) Von jetzt ab wöchentlich
nur eine Singstunde . Nächste Singstunde Freitag , den 16 .
August , 8 Uhr , im Lokal , unter neuer Direktion . Bollzäh .
liges Erscheinen aller Sänger dringend erwünscht. 55963

Karlsruhe . (Freie Turnerschaft .) _ Der Spieltag in
Mannheim findet statt . Abfahrt der Züge : SamStag nach¬
mittag 2 .20 und 6.24, Sonntag vormittag 4 .35 Uhr. 5644

Karlsruhe . (Frauenchor .) Sonntag , 17. August TanzauSftng nach
Ettlingen ins Jagdhaus . Hierzu laden wir unsere Mitglie¬
der sowie Gönner und Freunde deS Vereins freundlichst ein.
Abfahrt 2 Uhr 12 Min . Albtalbahnhof . 5648 Der Vorstand .

Karlsruhe . (Arbeiter -Radfahrerbund „Solidarität " .) Der Ber -
einsausftug nach Kappelrodeck findet am Sonntag statt .
(Näheres siehe Inserat .) , (

Karlsruhe . (Naturfreunde .) Sonntag , 17. August , T "gesto« r .
Abf . 4,20 Hauptbhf . nach B .-Bad «n . 5649

Ettlingen . (Freie Turnerschaft .) Morgen SamStag abend 8 Uhr
Mitgliederversammlung in der „Blume ". Sehr wichtige!
Tagesordnung . — Sonntag Mil Uhr Antreten in der Schüler -
Allee , Turner im Sport , zur Beteiligung am Kinder - undj
Volksfest am Steinbrunnen . 5651 Der Turnrat .

Vereinigte freiarganisierte Arbeiterschaft Ettlingen . Am Sonntags
den 17. August , Kinder - und Volkswanderung nach dem Stein ,
brunnen . Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten . Abmarsch
der Kinder mit Musik um % li Uhr am Schillerstein . —
Rauchen strengstens verboten . 5652 Die Kommission .

Hagsfeld . (Sozialdem . Verein . ) Samstag abend 8 Uhr Frak -
twnsfltzung im Gasthaus zum „Hirsch . 5634

Weingarten . (Deutscher Metallarbeiter - Verband .) j
Am Sonntag , den 17. d. M ., findet mittags 1 Uhr im Gast -,
hau » zum „Kühlen Krug " eine Mitgliederversammlung
statt . ES ist notwendig , daß sämtliche Mitglieder erscheinen.
5653 Die Or Sverwaltung . !

Bruchs" !. (Sozialdemokratische Partei .) Samstag , den !
16. d . M ., abends Punkt 8 Uhr , im Gasthaus zur „Pfalz "!
Mitgliederversammlung . Die Mlglieder werden gebeten »
wegen Gassperre um 10 Uhr , pünktlich zu erscheinen . 5660

Rastatt . (Deutscher Metallarbeiterverband .) Samstag , den 16 .
August , abends 8 Uhr , im „Anker" Mitgliederversammlung .

s 5638
Gaggena « . (Nai . .rfreunde .) Sonntag , 17. August : Morgen» '

Wanderung nach Ebersteinburg , Battert , daselbst Kletter «
Übung . Treffpunkt 5 Uhr morgens Murgbrücke . Abends ,8 Uhr gemütliches Beisammensein in Ottenau in der „Linde ",
5635

_ Die Führersektion . . .
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Vorwärts bei den Naturfreunden.
Nicht allein in den Städten , auch auf dem Land verbreitet

sich die Nakurfreunde-Bewegung in immer erfreulicherer Weise.
DaS zeigte die am letzten Sonntag , 8. August, in Forchheim
stattgefundene >Gründung einer Bezirksgruppe des Touristenver-
eins «Die Naturfreunde ". Einige alte «Naturfreunde " Mitten
dort eine öffentliche Bersammlng einberufrn , die sehr stark besucht
war . Gen . H . Grimm aus Karlsruhe sprach über die Ziele und
Zwecke der Naturfreundebewegung . In seinen einstündigen AuS.
führungen legte der Referent dar, welchen Aufschwung die
Wanderbewegung in den letzten Jahrzehnten genommen habe. Ein
neuer Geist ist in das deutsche Proletariat eingezogen . War früher
der am angesehensten, der verstand , am meisten Alkohol zu ver«
tilgen , so ist es heute gerade umgekehrt. Die Arbeiterschaft wendet
sich immer mehr von solchen Elementen ab ; fie versucht dabei aber

doch, auch sie zu einem neuen Lebenswandel zu veranlassen. Ein
HaupterziehungSmittel ist dazu das Wandern. Aber nicht als
Sport oder Mode soll das Wandern betrieben werden, sondern aus
der inneren Ueberzeugung heraus und der Liebe zur Natur . Dabei
soll man aber nicht für die Natur . schwärmen"

, sondern . Schauen
und Miterleden " .

Die Grohstadt mit ihren KinoS, Panoramas , naturwissenschaft¬
lichen Vorträgen , usw hat es beinahe schon jo weit gebracht , daß die
Menschen glauben , für geringes Entgelt die Rätsel der Natur
getost zu bekommen. ES ist aber nicht so . Wer je einmal auf
Bergeshöhe dem Atem der Natur gelauscht, wer je die fragenden
Augen geschaut, die uns aus großer Einsamkeit entgegensehen,
der legt vor dieser Stille bescheiden seinen Dünkel nieder. DaS
Wandern lernt man nicht von selber , sondern eS muß anerzogen
werden. Auf die Theorie kommt eS nicht an, sondern darauf, in.
wieweit die organisatorische Zusammenfassung die Wanderlust und
vor allem den Wert des Wandern - erhöht oder vermindert

Nach der Erklärung der Satzungen und der Aufforderung zur

Gründung einer Bezirksgruppe und mit einem kräftgen Appell , fürdie Naturfreundebcwegung alles einzusetzen, schloß der Referent
seine mit starkem Beifall aufgenommenen Ausführungen . In der
folgenden Diskussion wurde denn auch eine Bezirksgruppe gegründet
und die vorgeschlagene Leitung einstimmig gewählt . Es find dieS :
Gen . Rimmelspacher Obmann ; Gen . Schröder , Kassier ;und Ben . Seilnacht , «Schriftführer. Damit ist nun auch in
Forchheim die Arbeiterschaft ein großer Schritt in ihrer Entwick¬
lung weitergegangen . Mögen die der Bewegung noch fernftehen.
den Genossen ihre Vorurteile überwinden und der Naturfreunde,
bewegung als eifriges Mitglied beitreten . Mit der stattlichen Zahl
von 23 Genossen tritt nun die neugebildete Bezirksgruppe Forchheim
an ihre Tätigkeit heran.

In seinem Schlußwort hob der Referent Ben . Brimm «och den
sozialen Wert der Naturfreundebewegung hervor . Mit dem stolzen
Ruf . Berg frei " schloß die sehr gut verlaufen« Veranstaltung.

K. G.

stricbrgetteiaeolamlng für die
kriite,W.

\ I . Beschlagnahme .

§ 1. Brotgetreide und Gerste , die im Reiche angebaut sind,
'allein oder mit anderen Bodenerzeugnissen gemengt , werden
mit der Trennung vom Boden für den Kommunalverband be¬
schlagnahmt , in dessen Bezirk fie gewachsen sind.

Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf den Halm und die
vus den beschlagnahmten Früchten hergestellten Erzeugnisse » wie
Mehl » Schrot , Grieß , Graupen , Grütze, Flocken, Malz . Mit
dem Ausdreschen wird das Stroh , mit dem Gerben die Spelz »
spreu, mit dem Ausmahlen die Kleie von der Beschlagnahme
pach dieser Verordnung frei ; für die Kleie gilt 8 66.

Für Grünkern gilt § 10.

§ 2 . Im Sinne dieser Verordnung gelten als
Brotgetreide : Roggen , Weizen , Spelz (Dinkel , Fesen ),

. , Einer und Einkorn ,
« Hülsenfrüchte : Erbsen einschließlich Peluschken, Bohnen

> einschließlich Ackerbohnen und Linsen ,
i *

Früchte : Brotgetreide , Gerste, Hafer , Hülsenfrüchte und
Buchweizen .

, Gemenge : (Mischfrucht, Mengkorn ) , in dem sich Brotgetreide
befindet , gilt als Brotgetreide ; Gemenge , in dem sich kein Brot¬
getreide , aber Gerste befindet , gilt als Gerste .

§ 3. An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Veränderungen
Nur mit der Zustimmung des KommunalverbandeS , für den sie
beschlagnahmt sind, vorgenommen werden, soweit sich nicht aus
den §8 S bis 11 , 29 etwa » andere » ergibt . Das gleiche gilt von
rechtsgeschäftlichen Verfügungen über sie und von Rechtsge¬
schäften, durch die eine Verpflichtung zu solchen Verfügungen
begründet wird , sowie von Verfügungen , die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen . Für die
Entfernung von Vorräten aus dem Bezirk eines Kommunal¬
verbandes gelten außerdem die Vorschriften der 88 23, 55
Abs. 1 .

Werden beschlagnahmte Vorräte mit Zustimmung de» Kom.
Munalverbandes in den Bezirk eines andern Kommunal -
verbandeS gebracht, so tritt dieser mit der Ankunft der
Vorräte in seinem Bezirk hinsichtlich der Rechte und Pflichten
aus der Beschlagnahme an die Stelle des bisherigen Kommu¬
nalverbandes . Der Versender und der Empfänger haben die
Ortsänderung binnen drei Tagen unter Angabe der Art und
Menge beiden Kommunalverbänden anzuzeigen . Die Frist be¬
ginnt für den Versender mit der Absendung , für den Empfän¬
ger mit der Ankunft der Vorräte .

Werden beschlagnahmte Vorräte widerrechtlich in den Bezirk
eine » andern Kommunalverbandes gebracht, so hat dieser die
Rechte und Pflichten des Kommunalverbandes , für den die Vor.
räte beschlagnahmt find, für den berechtigten Kommunalver¬
band auszuüben . Er hat der Reichsgetreidestelle Mitteilung
über Art und Menge , sowie Herkunft der Vorräte zu machen
und mit den Vorräten nach ihren Weisungen zu verfahren .

V § 4 . vor der Trennung vom Boden dürfen Kaufverträge
über Brotgetreide und Gerste oder andere auf Veräußerung
oder Erwerb von Brotgetreide und Gerste gerichtete Verträge
nicht abgeschlossen werden , wenn nicht der Kommunalverband
schriftlich seine Zustimmung erklärt hat.

« Vertrage , die vor Inkrafttreten dieser Verordnung adgeschlos-
sen worden sind, find nichtig.

'< § 6. Der Unternehmer eines landwirtschaftlichen Betriebs
Hat die zur Ernte erforderlichen Arbeiten vorzunehmen .

Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt und ver¬
pflichtet , die zur Erhaltung und Pflege der Vorräte erforder «
licken Handlungen vorzunehmen .

Der Besitzer rst berechtigt und auf Verlangen der zuständigen
Behörde verpflichtet, auszudreschen , sowie bei Gemenge Körner¬
und Hülsenfrüchte voneinander zu trennen . Die Reichsgetreide¬
stelle und die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬
stimmten Stellen können über Zeit . Art und Ort des AuS-
drefchenS, sowie über Anzeige und Feststellungen deS Drusch.
«rgebnisseS Anordnungen treffen .

Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt und auf
verlangen der zuständigen Behörde verpflichtet, die Vorräte ,
sobald sie ausgedroschen sind, dem Kommunalverbande , zu des¬
sen Gunsten sie beschlagnahmt sind, jederzeit zur Verfügung
zu stellen. Der Kommunalverband hat dafür zu sorgen, daß
die Vorräte gemäß den Vorschriften dieser Verordnung inner¬
halb zweier Wochen abgenommen werden.

Als Besitzer im Sinne dieser Verordnung gilt auch der mit
der Verwaltung der Vorräte für den Eigentümer betraute
Inhaber des Gewahrsams .

8 6. Nimmt der Unternehmer eines landwirtschaftlichen
Bäriebs oder der Besitzer von Vorräten eine der ihm nach 8 B
obliegenden Handlungen nicht rechtzeitig vor, so kann die zu¬
ständige Behörde die erforderlichen Arbeiten aus seine Kosten
durch einen Dritten vornehmen lassen. Der Verpflichtete hat
die Vornahme auf seinem Grunde und Boden , sowie in seinen
Wirtschastsräumen und Mit den Mitteln seines Betriebs zu
gestatten .

Aus Verlangen der ReichSgetreidestelle, der LandeSzentralbe »
hörde oder des Kommunalverbande » ist die Gemeinde zur Vor¬
nahme der Arbeiten auf Kosten deS Säumigen verpflichtet.
’ § 7 . Innerhalb desselben landwirtschaftlichen Betriebs dür¬
fen räumliche Veränderungen mit beschlagnahmten Vorräten
vorgenommen werden . Werden dabei Vorräte in eine andere
Gemeinde gebracht, so hat der Besitzer die Ortsänderung bin .
nen drei Tagen beiden Gemeinden anzuzeigen . Diese Ver¬
pflichtung entfällt , soweit die Vorräte in die Wirtschastskarten
(8 26 ) für die Gemeinde ausgenommen find, in die fie gebracht
werden . Werden Vorräte in einen anderen Kommunalverband
gebracht, so ist die Ortsänderung binnen drei ' Tagen auch bei-
den Kommunalverbänden anzuzeigen . Mit der Ankunft der

. Vorräte in dem Bezirke de» anderen KommunalverbandS tritt
dieser hinsichtlich der Rechte und Pflichten au» der Beschlag¬
nahme an die Stelle des bisherigen Kommunalverbands .

§ 8. Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer land¬
wirtschaftlicher Betriebe aus selbstgebautem Brotgetreide und
selbstgebauter Gerste verbrauchen :

5 1. zur Ernährung der Selbstversorger und zur Fütterung de»

rungsminister mit Zustimmung des StaatrnausWuffeS
festgesetzten Mengen , die zur Fütterung besttmmten Men¬
gen dürfen nur in gedroschenem Zustand verfüttert wer¬
den, soweit nicht der Kommunalverband Ausnahmen ge¬
stattet ;

8 . zur Bestellung der zum Betriebe gehörenden Grundstücke
auf das Hektar :
an Winterroggen bis zu einhundertfünfundfünfzig Kilo¬

gramm ,
an Sommerroggen bis zu einhundertsechzig Kilogramm ,
an Winterweizen bis zu einhundertneunzig Kilogramm ,
an Sommerweizen bis zu einhundertfünfundachtzig Kilo-

gramm ,
an ungegerbtem Spelz bis zu dreihundert Kilogramm , .
an Spelzkernen bis zu zweihundertzehn Kilogramm ,
an Gerste WS zu einhundertsechzig Kilogramm ,
an Mischfrucht dieselben Sätze nach dem Mischungsver¬

hältnisse der Fruchte.
Die Landeszentralbehörden sind ermächtigt, die Saatgutmen¬

gen bei dringendem wirtschaftlichen Bedürfnis für einzelne Be¬
trieb« oder ganze Bezirke bis zu einer von der Reichsgetreide¬
stelle bestimmten Grenze zu erhöhen.

Als Selbswersorger gelten , vorbehaltlich einer anderen Be -
sstmmung nach 8 63, der Unternehmer der landwirtschaftlichen
Betriebs , die Angehörigen seiner Wirtschaft, Naturalberechtigte ,
soweit fie al » Lohn- oder Leibgedinge (Altenteil , Auszug , Aus -
gedinge , Leibzucht) Brotgetreide , Gerste oder daraus hergestellte
Erzeugnisse zu beanspruchen haben, ferner alle im landwirt .
schaftlichen Betriebe ganz oder überwiegend beschäftigten Per¬
sonen während der Dauer der Beschäftigung sowie deren Ange¬
hörige » soweit sie mit ihnen im gleichen Haushalt leben und
nicht in anderen Betrieben beschäftigt sind.

8 9 . Der Reichsernährungsminister erläßt die Bestimmungen
über den Verkehr mit Saatgut von Brotgetreide und Gerste.
DaS nach Maßgabe dieser Bestimmungen erworbene Saatgut
darf bis zu den im 8 6 Abs. 1 Nr . 2 für selbstgebautes Saat¬
gut festgesetzten Mengen zur Bestellung verbraucht werden.

8 10. Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer land¬
wirtschaftlicher Betriebe , vorbehaltlich näherer Bestimmungen
nach 8 63 Abs. 2, aus ihrem selbstgebauten grünen Dinkel und
Spelz Grünkern Herstellen. Die Beschlagnahme « streckt sich
auf den Grünkern . Hiervon dürfen sie zur Ernährung der
Selbstversorger auf den Kopf insgesamt bis zu drei Kilogramm
verbrauchen .

Die Unternehmer haben die hergestellten Mengen unver¬
züglich, spätestens bis zum 18. August ISIS dem Kommunal¬
verband anzuzeigen . In der Anzeige sind die Anzahl dev Selbst¬
versorger und die für diese nach Abs. 1 Satz 3 beanspruchten
Mengen anzugeben .

8 11. Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer land¬
wirtschaftlicher Betriebe selbstgebautes Gemenge (Mischfrucht,
Mengkorn ) mit Ausnahme von Mischungen , die nur aus Rog¬
gen , Weizen , Spelz (Dinkel , Fesen ) , Emer , Einkorn oder
Gerste bestehen, vor der Reife als Grünfutter im eigenen Be¬
triebe verbrauchen .

8 12. Die Beschlagnahm « endet mit dem fteihändigen Eigen -
tumserwerbe durch die ReichSgetreidestelle oder den Kommunal¬
verband , für den die Vorräte beschlagnahmt sind, mit der Ent¬
eignung oder mit der Verfallerklärung ( 8 72).

Wer im Auftrag der ReichSgetreidestelle, eines Kommunal -
verbandeS oder einer Gemeinde Früchte oder daraus herge.
stellte Erzeugnisse zu erwerben , aufzubewahren , zu bearbeiten ,
zu befördern oder zu verteilen hat, darf nur solche Rechts¬
geschäfte über die Vorräte abschließen und nur solche Verfügun¬
gen über sie treffen , die von seinem Auftraggeber zugelassen
sind. Dies gilt auch, soweit der Beauftragte Eigentümer der
Vorräte ist. ' *

§ 18. über Streitigkeiten , die sich ans der Anwendung der
88 1 dis 11 , 8 12 Abs. 1 ergeben, entscheidet die höhere Per -
waltungSbehörde endgültig .

l ». Aufbringung von Hafer , Hülsenfrüchten « nb Buchwejlzrn.

8 13a . Die ReichSgetreidestelle kann den Kommunalverbän -
den oder den sonstigen von ihr bezeichneten LieferungSbezirken
die Lieferung bestimmter Mengen von Hafer , Hülsenfrüchten
und Buchweizen aufgeben . Bei Hülsenfrüchten kann die ReichS-
getreidestell « bestimmte Arten verlangen oder bestimmte Arten
ausschließen . Die Kommunalverbände oder sonstigen Liefe .
rungSbezirke haben diese Mengen nach den ihnen von der
ReichSgetreidestelle gegebenen Richtlinien umzulegen . Ber -
träge , durch die die Erzeuger sich zur Lieferung von Hafer ,
Hülsenfrüchten oder Buchweizen an Dritte verpflichtet haben,
sind, unbeschadet der Vorschrift im 8 13d, insoweit nichtig,
als dadurch die Lieferung der umgelegten Mengen unmöglich
wird .

Erzeugsr , die infolge Abgabe von Hafer , Hülsenfrüchten oder
Buchweizen an Dritte zur Lieferung der umgelegten Mengen
nicht imstande sind, haben , unbeschadet der Vorschrift im 8 80
« bf. 1 Nr. 13, al » Schadensersatz das Doppelte des zur Zeit
der Festsetzung (Satz 2) geltenden Marktpreises , oder, falls der
von ihnen erzielte Verkaufspreis höher ist , diesen an die Reichs-
gotreidestelle zu . zahlen . Die untere Verwaltungsbehörde setzt
die Höhe des hiernach zu zahlenden Betrags fest. Gegen die
Entscheidung ist Beschwerde zulässig , über die Beschwerde ent¬
scheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig . Die Beitrei -
bung erfolgt nach den Vorschriften über die Beitreibung öffent¬
licher Abgaben .

8 13b. Verträge über Lieferung von Hafer au » der Ernte
ISIS dürfen vor dem 10. August 1919 nicht abgeschlossen wer¬
den. Verträge der im Satz 1 genannten Art, d,e vor dem In¬
krafttreten dieser Verordnung abgeschlossen worden sind, find
nichtig, - -

11. Reichsgrtreidesielle .
8 18. Da » Direktorium der Verwaltungsabteilung hat mit

Zustimmung de« Kuratoriums insbesondere festzusetzen.
a) welche Mehlmenge täglich aus den Kopf der versorgungs .

berechttgten Bevölkerung verbraucht werden darf;
b) welche Rücklage aufzusammeln ist ;
c ) ob und in welchem Umfang Betrieben , die Früchte oder

daraus hergestellte Erzeugnisse verarbeiten , solche zu lie .
. W

“ : JC

Mehlmühlen , Bäckereien und Konditoreien (8 88), ferner
Brauereien und Mälzereien ;

I ) wieviel Brotgetreide oder Mehl jedem Kommunalverbanhg
für seine Zivilbevölkerung einschließlich der Selbstversor -
ger , sowie an Saatgut von Brotgetteide für die Herbst , und
Frühjahrsbestellung zusteht (Bedarfsanteil ) ; der Bedarfs »
anteil Kinn auch vorläufig festgesetzt werden ;

e) welche und wieviel Früchte aus dm einzelnen Kommunal -
verdänden oder den sonstigen nach 8 13 a bezeichneten Lie¬
ferungsbezirken abzuliefern sind und innerhalb welcher
Fristen . Bei Brotgetreide und Gerste gelten die festge¬
setzten Mengen nur als Mindestmengen ;

I) ob, in welchen Höchstmengen urü> unter welchen Voran»,
setzungen die Reichsgetreidestelle oder Kommunalver¬
bände Brotgetreide , insbesondere Hinterkorn, zu Futter »

. zwecken verschroten lassen oder zur Berfütterung frei¬
geben dürfen ;

g) bis zu welchem Mindestsätze Getreide , da» zur menschlichen
Ernährurig bestimmt ist, auszumahlen ist;

b) in welcher Weise daS nicht mahlfähige Brotgetreide ver«
wendet werden soll.

Die Festsetzungen zu a und c bedürfen der Genehmigung de»
Reichsernährungsministers . Der ReichSernährungSminister
erläßt auch die Vorschriften über die Feststellung der Abliefe¬
rungspflicht (e) .

Das Direktorium kann Bestimmungen ! über die Aufbewah¬
rung der Vorräte erlassen .

Das Direktorium kann für bestimmte Mühlen , die zum
Ausmahlen des Getreides bis zu den nach Abs. 1 g festgesetzten
Mindestsätzen außerstande find, aus besonderen Grunde» «ine
geringere Ausmahlung zulaffen . Das Direktorium kann auch
für bestimmte Mühlen oder für Mühlen besstmmter Bezirke
die Herstellung besstmmter Auszugsmehle beim Mahlen zu-
laffen oder vorschreiben.

8 IS . Das Direktorium stellt auf Grund der Feststellung,!!»
nach § 18 Abs. 1c die Grundsätze für die Zulassung der Be .
triebe zur Verarbeitung der Früchte und der daraus hergestell¬
ten Erzeugnisse und für ihre Belieferung auf . Das Direkt». ,
rium kann Vorschriften für die Verwendung der dm Betrieben j
gelieferten Früchte und Erzeugnisse , für die Herstellung und
den Vertrieb der Erzeugnisse der Betriebe , sowie für die Über¬
wachung der Betriebe erlassen, auch Preise für die erzeugte«
Waren festsetzen.

Die Detriebsunternehmer haben der Reichsgekrrkdestrlle auf
Erfordern Auskunft über ihre BctriebSverhältnisse zu erteilen.

-
_

Hl . Bewirtschaftung her Vorräte . ^
1. Aufgaben der Kommunald ^rtzämbe i »

allgemeinen , - ' ”
,

8 21. Die Kommunalverbände haben der Reichsgekreidestelle
auf Grund der Anbau - und Ernteflächenerhebung «ach der
Verordnung vom 2 . März ISIS (ReichS - Gesehbl . S . 209) und
der Ernteschätzung bis zu dem von ihr bestimmten Zeitpunkt an¬
zugeben , wie groß die Ernteerträge ihres Bezirkes an Brotge¬
treide und Gerste zu schätzen find. Sie haben ferner nach
einem von der ReichSgetreidestelle festgestellten Vordruck die
Zahl der Selbstversorger (8 8 Abs. 2 , 8 63) und ,

der versor.
gungsberechtigten Bevölkerung , sowie die Zahl der in dem Vor»
druck bezeichneten Tiere mitzuteilen und die ihnen nach § 10
zughenden Anzeigen der Grüvfernherstxll « . der; LHichSgetretde -
stelle weiterzugeben ,

8 22. Jeder Kommunalverband hat dafür zu sorgen» daß
die in seinem Bezirk angebauten Mengen an Brotgetreide und
Gerste zweckentsprechend geerntet uvb ausgedroschen werden ;
rr hat ferner , unbeschadet deS ihm nach 8 24 Ws . 1 Satz i zu» .
stehenden Rechtes, dafür zu sorgen, daß di« beschlagna
Vorräte zweckentsprechend aufvewahrt und ordnungsmäßig be¬
handelt werden . j

Der Kommunalverband kann zu diesem Zwecke dir im Be¬
zirke vorhandenen tandwirtschastlichen Maschinen» Geräte und
Betriebsmittel aller Art in Anspruch nehmen ; er kann ferner ?
in seinem Bezirk und mit Genehmigung der LandeSzentralbe-
hörde auch außerhalb feines Bezirkes Lagerräume für Lage-
rung von Brotgetreide , Gerste und daraus hergestellten Er.
Zeugnissen in Anspruch nehmen » soweit diese nicht bereits von
der ReichSgetreidestelle in Anspruch genommen worden find,'
Die Vergütung setzt die höhere Verwaltungsbehörde im Streit¬
fall endgültig fest. - '

8 24 . Jeder Kommunalverband hastet dafür, daß «ckle fü>
ihn beschlagnahmten Vorräte der ReichSgetreidestelle zur Vev-
fiigung gestellt werden , soweit sie nicht den Unternehmer« lanb»
wirtschaftlicher Betriebe nach 88 8 . S, 10, 44 zu belassen sind
oder von selbstliefernden Kommunalverbänden zur Durchfüh¬
rung der Selbstwirtschaft ( 8 32) zurückbehalien werden dürfen.
Die über die festgesetzten Mengen (8 18 Abs . 1 e) hinaus ver.
fügbaren Mengen an Brotgetreide und Gerste sind stets so ball»
wie möglich abzuliefern . Der Kommunalverband hastet auch
dafür , daß die nach 8 18 a zu liefernden Mengeii an Hafer»
Hülsenfrüchten und Buchweizen rechtzeitig der ReichSgetteide-
stelle zur Verfügung gestellt werden. Er kann verlangen , daß
oie ReichSgetreidestelle jede ihr zur Verjügung gestellte Menge
binnen zwei Wochen abnimmt . M

Der Kommunalverband hat die festgesetzten Mengen ans die
Gemeinden oder unmittelbar auf die landwirtschaftlichen Be¬
trieb« bis zu dem von der Neichsgetreide !teüe b̂esMmt «zl. Zeit.
Punkt umzulegen . '■

Die ReichSgetreidestelle kann ‘
? '<■¥ ■

( ■£ &* |
» 1 anerkanntes Saatgut auf Antrag des Evzeutzers,
b) Brotgetreide und Gerste, die zur Ausiaat im nächste»

Wirtschaftsjahr benötigt werden, „
'

von der Anrechnung auf den Bedarfsanteil (8 18 Ws . 1 ck) ftu8»
nehmen oder auch die festgesetzten Mengen anrechnen. Ji ,

§ 25 . Erfüllt der Kommunalverband die ihm obliegende Ab¬
lieferungspflicht nicht vechtzettig, so kann die ReichSgetreidestelle
Von für die versorgungsberechtigte Bevölkerung und für die
Selbstversorger festgesetzten Mengen (88 8, 18 Abs . 16 ) herab,
setzen. Die Reichsgotreidestelle kann auch die Lieferung der
auf den Kommunalverband entfallenden Erzeugnisse der Be¬
triebe (8 18 Ws . 1c ) einschränken oder einstellen .

Die vorstehenden Anordnungen trifft die ReichSgetreidestelle
im Einvernehmen mit der Landeszer ' -albehörde. Wird ei»
Einvernehmen Mt erP - L jo der KeiM xM - i



Der KommunoIvrrband kann die vorgenommenen Kürzungen
derart auf die Gemeinden oder auf die landwrrtschaftlichen Be.
triebe verteilen , datz in erster Linie die Gemeinden oder die Be.
triebe betroffen werden, die ihre Ablieferungspflicht nicht er¬
füllt haben. Der Kommunalverband kann innerhalb seiner
Lerteilungsbefugnis auch die Lieferung anderer BedarfSgegen-
stände den Gemeinden oder den Betrieben gegenüber einjchcän-

oder einstellen.
Die Vorschriften im Abs . 1 bis 3 finden keine Anwendung, so-

weit die Ablieferung ohne Verschulden eines Lieferungspslich-
tigen unterbleibt .

8 26 . Der Kommnnalverband hat eine kaufmännisch einge.
richtete Geschäftsstelle zu unterhalten . Er hat für jeden land.
wirtschaftlichen Betrieb seines Bezirkes eine Wirtschaftskarte
nach dem von der Reichsgetreidestelle festgestellten Vordruck fort-
laufend zu führen und der Reichsgetreidestelle und deren Be.
luftragten auf Verlangen die Einsicht in die Wirtschaftstarten
und die dazu gehörenden Aufzeichnungen zu gestatten.

Der Kommunalverband kann , unbeschadet seiner Verpflich¬
tung zur Führung von Wirtschaftskarten, seinen Gemeinden
für ihren Bezirk die gleiche Verpflichtung auferlegen .

Der Unternehmer eines landwirtschaftlichen Betriebs ist der»
pfb.chtet, auf Erfordern des Kommunalverbandes oder der Ge.
memde alle zur Anlegung und Fortführung der Wirtschafts-
karie erforderlichen Austünfte zu erteilen .

Z 29 . Die Reichsgetreidestelle bestellt für den Bezirk jedes
nicht selbstliefernden Kommunalverbandes (8 33) einen oder
mehrere vom Kommunawerbande vorzuschlagende Kommissio -
näre , durch die der Erwerb der Früchte erfolgt . Die Anzahl der
Kommissionäre bestimmt die Reichsgetreidestelle nach Anhö -
cung des Kommunalverbandes . Falls das Vertragsverhältnis
mit einem Kommissionär endet, hat die Reichsgetreidestelle
dem Kommunalverbande Gelegenheit zu geben , einen anderen
Kommissionär vorzuschlagen.

Bei der Auswahl der Kommissionäre ist der Handel , der im
Kommunalverbande schon im Frieden tätig war , tunlichst zu
berücksichtigen. Als Kommissionäre können nur Händler uüd
Genossenschaften, die schon bisher in unmittelbarem Verkehre
mit den Erzeugern im Kommunalverband als Aufkäufer der
Früchte tätig waren , sowie solche Personen bestellt werden, die
am 31 . Juli 1914 Angestellte solcher Händler oder Genossen »
schäften waren . Unternehmer von Mühlenbetrieben oder Per .
ernigungen von solchen, sowie deren Angestellte dürfen nicht als
Kommissionäre bestellt-werden . Verträge , nach denen die KoM»
Missionäre einen Teil ihrer Kommissionsgebühr an den Kom¬
munalverband abzuführen haben , sind ohne vorherige Zustim¬
mung der Reichsgetreidestelle nichtig . Verträge , durch die mit
Rücksicht auf die Bestellung als Kommissionär ein Entgelt zu.
gesagt wird, sind nichtig .

Die Kommissionäre haben nach den Anweisungen der Reichs-
getreidestelle alle im Kommunalverbande vorhandenen Vorräte
an Brotgetreide und Gerste, soweit sie nicht nach §8 8 , 9 , 10, 44
Sen Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe zu belassen sind,
sowie die nach 8 13 a zu liefernden Mengen an Hafer , Hülsen,
flüchte und Buchweizen zu erwerben und abzuliefern . Die
Kommissionäre unterstehen , unbeschadet ihrer Pflichten gegen¬
über der Reichsgetreidestelle , der Aufsicht des Kommunalverb,m .
des und haben diesem , sowie nach dessen Anweisungen den Ge.
itneinden in vorgeschriebener Form über ihre Tätigkeit Bericht
zu erjtatten .

3 . Aufgaben der Gemeinden .
8 37. Die Gemeinde hat dafür zu sorgen, datz die in ihrem

Bezirk angebauten Mengen an Brotgetreide und Gerste zweck ,
entsprechend geerntet und ausgedroschen werden. Sie hat fer-
ner dafür zu sorgen, datz die beschlagnahmten und die nach
8 72 Abs. 1 Satz 3 sichergestellten Vorräte zweckentsprechend
aufbewahrt und ordnungsgemätz behandelt werden.
. Auf Verlangen der nach 8 6 Abs. 2 zuständigen Stellen hat

sie die zur Ernte , zur Erhaltung und Pflege , zum Ausdrusch
oder zur Trennung der Vorräte erforderlichen Arbeiten auf
Kosten des Verpflichteten (8 6 2ll>s. 1 ) vorzunehmen .

Die Gemeinde hat von den ihr nach 8 7 zugegangenen An¬
zeigen dem Kommunalverband sofort Mitteilung zu machen .

8 33. Die Gemeinde hat die Aufbewahrung und Verwen-
tung des Saatguts an Brotgetreide und Gerste zu über-
Wachen. Die nach der Bestellung übriggebliebenen Mengen hat
ste dem Kommunalverbande zwecks Ablieferung anzumelden .

8 89 . Die Gemeinde hat dafür zu sorgen, datz alle aus
ihrem Bezirk abzuliefernden Früchte der Reichsgetreidestelle
oder, wenn die Gemeinde in dem Bezirk eines selbstliefernden
Kommunalverbandes liegt ( 8 33) , dem Kommunalverbande
zur Verfügung gestellt werden.

Die Gemeinde hat nach den Anweisungen des Kommunal -
Verbandes die Ablieferung zu fördern , insbesondere die Kom-
Missionäre beim Erwerbe der Früchte zu unterstützen. Auf
Verlangen des Kommunalverbandes hat sie nach dessen An -
Weisungen für die im Gemeindebezirke gelegenen landwirt¬
schaftlichen Betriebe Wirtschaftskarten fortlaufend zu führen
(8 26 ) . Sie hat der Reichsgetreidestelle und deren Beauftrag ,
ten auf Verlangen die Einsicht in die Wirtschaftskarten und
die dazu gehörenden Aufzeichnungen zu gestatten.

8 40. Die Gemeinde haftet dafür , datz die nach 8 24 Abs . 2
ihr oder ihren landwirtschaftlichen Betrieben zur Lieferung
aufgegebenen Mengen rechtzeitig zur Verfügung gestellt wer¬
den. Sie kann die ihr zur Lieferung aufgegcbenen Mengen
auf ihre landwirtschaftlichen Betriebe umlegen.

Die über die zur Lieferung aufgegebenen Mengen an Brot -
getreide und Gerste hinaus verfügbaren Mengen hat die Ge-
meinde sobald wie möglich zwecks Ablieferung dem Kom-
munalverband anzumelden .

8 41 . Hat die Gemeinde ihre Ablieferungspflicht nicht er-
füllt und macht der Kommunälverband von seiner Befugnis
nach 8 25 Abs. 3, die Kürzung aus die Gemeinden zu vertei¬
len, Gebrauch, so kann die Gemeiride die Kürzung derart auf
ihre landwirtschaftlichen Betriebe verteilen , datz in erster
Linie diejenigen betroffen werden , die ihre Ablieferungspflicht
nicht erfüllt haben . Die Gemeinde kann innerhalb ihrer Ver¬
teilungsbefugnis auch die Lieferung anderer Bedarfsgegen¬
stände den Betrieben gegenüber einschränken oder einstellen.

V . Verarbeitung der Früchte und Verkehr mit den daraus
hergestellten Erzeugnissen.

8 49. Die Mühlen und sonstigen Betriebe, die gewerbS-
*mätzig Früchte verarbeiten , haben die Früchte zu verarbeiten ,
die die Reichsgetreidestelle oder der selbstwirtschaftende Kom -
munalverband , in dessen Bezirk sie liegen, ihnen zumeist. Sie
haben die ihnen von diesen Stellen zugewiesenen Früchte und
die daraus hergestellten Erzeugnisse zu verwahren und pfleg-
sich zu behandeln. Weigert sich ein Betrieb , die Verarbeitungs¬
pflicht zu erfüllen , so kann die zuständige Behörde die erfor¬
derlichen Aroeiten auf Kosten und mit den Mitteln des Be¬
triebs durch einen Dritten vornehmen lassen.

Die Betriebe sind zur Ablieferung der gesamten Erzeug¬
nisse einschliehlich allen Abfalls verpflichtet. Dies gilt auch,
soweit sie Brotgetreide und Gerste für Selbstversorger ver¬
arbeiten .

Bei der Verarbeitung von Brotgetreide und Gerste für
Selbstversorger haben die Betriebe die gemäß 8 64 erlassenen
Vorschriften zu befolgen.

8 50. Die Beamten der Polizei unä> die von der Reichs»
gctreidestelle, von den Landeszentralbehörden oder den von
ihnen bestimmten Stellen , von den Kommunalvervänden oder
von der Polizeibehörde beauftragten Personen find befugt, in
die Räume , in denen Früchte oder daraus her.
gestellte Erzeugnisse aufbewahrt , feilgehalten oder verpackt
oder die Geschäftsbücher verwahrt werden oder in denen
Früchte oder daraus hergestellte Erzeugnisse zu vermuten sind ,
während der Geschäfts- oder Arbeitszeit einzutreten , daselbst
Besichtigungen vorzunehmen , Geschäftsaufzeichnungen emzu-
sehen , die vorhandenen Vorräte festzustellen und nach ihrer
Auswahl Proben gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen .

Die Eigentümer der Vorräte und die Besitzer der Räume
sowie die von ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichts¬
personen haben den nach Abs. 1 zum Betreten der Räume
Berechtigten auf Erfordern die Vorräte sowie deren Herkunft»
insbesondere bei Erwerb von Dritten den Veräußerer nach
Namen und Wohnung und den Kaufpreis anzugeben und
Auskunft iwer die Betriebsverhältnisse zu erteilen . Sie ha-
den iWi zum Betreten der Räume Berechtigten auf Erfor¬
dern bei der Feststellung der Vorräte Hilfe zu leisten, nach
deren Anweisungen Probeverarbeitungen vorzunehmen und
den Betrieb während der Besichtigung einzustellen. Wird die
Hilfeleistung , die Probeverarbeitung oder die Einstellung de»
Betriebes verweigert , so kann die zuständige Behörde die er¬
forderlichen Arbeiten auf Kosten des Verpflichteten durch
Dritte vornehmen lassen. Unternehmer landwirtschaftlicher
Betriebe sowie deren Betriebsleiter und Aufsichtspersonen ha¬
ben insbesondere auf Erfordern Auskunft über Namen und

' Aufenthalt der Selbstversorger zu geben.

8 51 . Die von der Reichsgetreidestelle oder von der Polizei -
behörde beauftragten Personen sind, vorbehaltlich der dienst-
sichen Berichterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkei¬
ten, verpflichtet, über die Einrichtungen uzd GeschäftSver»
hältniffe, welche durch die Auflicht zu ihrer Kenntnis kommen,
Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung und
Verwertung der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse zu ent¬
halten .

8 53. Die Reichsgetreidestelle kann Mahl - und sonstige Ver¬
arbeitungslöhne sowie Vergütungen für die Verwahrung und
Behandlung festsetzen . Die Festsetzung von Löhnen ist auch
für die Fälle zulässig, für die eine Pflicht zur Verarbeitung
nicht besteht .

Soweit die Reichsgetreidestelle keine Löhne oder Vergütun¬
gen festgesetzt hat, können die höheren Verwaltungsbehörden
dies tun .

8 54. Die Vereinbarung , daß als Entgelt für die Verar¬
beitung von Brotgetreide oder Gerste, insbesondere als Mahl -
lühn, statt eines Geldbetrags oder neben einem Geldbeträge
die Hingabe eines Teiles des zur Verarbeitung übergebenen
Getreides oder der daraus hergestellten Erzeugnisse einschließ¬
lich des Abfalls festgesetzt wird, ist unzulässig. Ebenso «st es
unzulässig, Brotgetreide ob« Gerste verarbeitenden Betrieben
die Menge an Getreide oder Erzeugnissen einschließlich des Ab-

£lles zu überlassen, die sie bei Herstellung der etwa verein,
rten Pslichtmenge der Erzeugnisse erübrigen .

8 55. Mehl darf ohne Zustimmung der Reichsgetreidestelle
weder von dem Kommunalverbande noch von anderen aus
dem Bezirk eines Kommunalverbandes in den eines anderen
abgegeben werden.

Mehl darf innerhalb des Bezirks eines KommunalverbandeS
ohne Zustimmung der Reichsgetreidestelle nur nach Maßgabe
der für den Kommunalverband bestehenden Bestimmungen
über die Verbrauchsregelung abgegeben werden.

Die Rücklieferung von Mehl an die Reichsgetreidestelle nach
8 36 unter a wird hiervon nicht berührt .

8 56. Wird Brotgetreide oder Gerste von einem Kommunal¬
verband oder von einem Selbstversorger zum Ausmahlen zu-
aewiefen, so ist die Kleie an den Kommunalverband oder an
den Selbstversorger zurückzugeben. Das gleiche gilt für die
Spelzspreu .

Die Reichsgetreidestelle hat die beim AuSmahlen ihres Ge¬
treides entfallende Kleie der Reichsfuttermittelstelle , ÄeschäftS -
abteilung , G . m. b. H. (Bezugsvereinigung der Deutschen
Landwirte ) zur Verfügung zu stellen.

Die auS dem Getreide der Heeresverwaltungen und der
Marineverwaltung entfallende Kleie ist der Reicysfuttermittel -
stelle, Geschäftsabteilung , G . m . b. H . (Bezugsvereinigung der
Deutschen Landwirte ) zur Verfügung zu stellen, soweit sie
nicht von diesen Verwaltungen für den eigenen Bedarf be¬
ansprucht wird.

(VT. BerbrauchSregelung.
1. Allgemeine Vorschriften .

8 57 . Der Reichsernährungsminister bestimmt, wieviel von
den Vorräten der Reichsgetreidestelle an Gerste und Hafer
der menschlichen Ernährung und der Verfütterung dienen soll,
insbesondere wieviel Hafer den Heeresverwaltungen und der
Marineverwaltung zu überweisen ist.

8 58. Die Kommunalverbände haben den Verbrauch von
Brotgetreide , Gerste und den daraus hergestellten Erzeugnissen
in ihrem Bezirke zu regeln, insbesondere die Verteilung von
Mehl an Bäcker , Konditoren und Kleinhändler vorzunehmen.
Dabei darf insgesamt nicht mehr Mehl abgegeben werden,
als die von der Reichsgetreidestellefür den Zeitraum festgesetzte
Menge.

8 50. Die Kommunalverbände haben
a) Höchstpreise für die Abgabe von Mehl und Brot an Ver¬

braucher festzusetzen ,
d) Händlern , Bäckern und Konditoren die Abgabe von Mehl

und Backwaren außerhalb des Bezirks ihrer gewerb¬
lichen Niederlassung oder des Kommunalverbandes vor¬
behaltlich der Vorschrift im 8 18 Abs. 1 c, zu verbieten ;Eeit eS besondere wirtschaftliche Verhältnisse erfordern,

f der Kommunalverband Ausnahmen von dem Ver-
bote zulaffen ,

c) eine behördlich geleitete Mehlverteilungsstelle für ihren
Bezirk einzurichten,

ck) durch Ausgabe von Brotkarten eine Verbrauchsregelung
einzuführen , die den Verbrauch des einzelnen wirksam
erfaßt ,

e) anzuordnen , daß derjenige, der Brotgetreide , Gerste oder
daraus hcrgestellte Erzeugnisse außerhalb der behördlich
geregelten Verteilung zum Zwecke der Weiterveräußerung
erwirbt oder Verträge abschließt, die solchen Erwerb zum
Gegenstände haben , binnen drei Tagen nach dem Erwerb
oder Vertragsabschluß dem Kommunalverband An¬
zeige zu erstatten hat,

k) die Überwachung des in ihren Bezirk eingeführten aus¬
ländischen, der Beschlagnahme nicht unterliegenden Ge¬
treides und MehleS sowie deS aus ausländischem Ge¬
treide im Inland hergestellten MehleS unter Berücksich¬

tigung der Verordnung Wer den verkehr mit anSläns
dischem Mehl vom 13. März 1017 (ReichS^Sesetzbl. S .
229 , 252 ) zu sichern ,

g) die von der Renhsgetreideftelle nach 8 18 Abs . 1 g, h,
Abs. 3 getroffenen Festsetzungen öffentlich bekanntzu-
machen.

8 60. Die KonrmunalverbänLe haben den Preis für da¬
von ihnen abgegebene Mehl so festzujetzen, daß ihre Kosten ge¬
deckt werden. Etwaige Überschüsse sind für die Bolksernährung
zu verwenden.

Der Reichsernährungsminister kann Grundsätze für di«
Preisbemessung aufftellen.

8 61. Die Kommunalverbände können ferner insbesondere
») anordnen , daß Backwaren nur in den von ihnen bestimm,

len Bäckereien hergestellt werden dürfen ,
b) anordnen , daß nur Backwaren von bestimmter Form , Zu¬

sammensetzung, Grüße und Gewicht bereitet werden dur,
fw,

c) die Abgabe und die Entnahme von Mehl und Backwaren
aus bestimmte Abgabestellen und Zeiten sowie in anderer
Weise beschränken,

8. Besondere vorschrifken für Selbstver¬
sorger .

8 63. Die Kommunalverbände können mit Genehmigung der
höheren Verwaltungsbehörde nähere Bestimmungen darüber er¬
laffen, wer als Selbstversorger (8 8) anzusehen ist. Jnsbesoa .
dere kann das Recht der Selbstversorgung mit Brotgetreide aufK landwirtschaftlichen Betriebe beschränkt werden, deren

ite zur Ernährung der Selbstversorger bis zum 15 . August
1020 ausreichen und die das zur Ernährung der Selbstversorger
erforderliche Brot entsprechend ihrer bisherigen Äewohnheir
selbst Herstellen .

Die Kommunalverbande können mit Genehmigung der höhe¬
ren Verwaltungsbehörde bestimmen, datz die Herstellung von
Grünkern (8 10) nur mit Zustimmung des KommunalverbandeS

?
uläffig ist. - Die Zustimmung kann insbesondere davon ab-
ängig gemacht werden, datz die Unternehmer landwirtschaft.

sicher Betriebe so viel Dinkel ind Spelz übrigbehalten , wie sie
zur Ernährung der Selbstversorger und zur Bestellung der
zum Betriebe gehörenden Grundstücke verbrauchen dürfen

8 64 . Die Kommunalverbände haben ausreichende Maßnah¬
men zur Überwachung der Selbstversorger und der Betriebe,
die gewerbsmäßig Brotgetreide und Gerste verarbeiten, zu
treffen . Dabei ist insbesondere anzuordnen :

a) daß die Verarbeitung von Brotgetreide und Gerste zu
Mehl , Schrot , Grieß , Grütze, Graupen , Flocken und ähw
sichen Erzeugnissen sowie zu Futtermitteln , das Gerber
von Spelz (Dinkel, Fesen ) und die Weiterverarbeitung
von Schrot , Grieß. Grütze. Graupen oder Flocken zu
Mehl in eigenen oder fremden Betrieben von der AuS .
stellung von Erlaubnisscheinen (Mahlkarten , Schrotkarten
Gerbkarten ) abhängig ist ;

b) daß die Erlaubnisscheine vom Kommunalverbande selbst
oder den von ihm mit Zustimmung der Landeszentralbe¬
hörde bezeichneten Stellen ausgestellt werden, und daß
sie nur innerhalb der auf ihnen vermerkten Fristen gültig
sind , die nicht länger als zwei Monate und nur im Falle
dringenden Bedürfnisses mit besonderer Genehmigung der
KommunalverbandeS bis zu vier Monaten lausen dürfen ,

c) datz die Verarbeitung jedeSmal höchstens zur Schaffung
eines Vorrats für den nach d festgesetzten Zeitraum ge¬
stattet wird ;

d) daß jedem Unternehmer eine» landwirtschaftsichen Be-,
triebs von dem Kommunalverbande der Betrieb angewie¬
sen wird, tn dem er Brotgetreide und Gerste verarbeite »
lassen darf , und datz ein Wechsel der Betriebs nur mft
vorheriger Zusttmmung des KommunalverbandeS zulässig
ist ;

e) datz die Betriebe Brotgetreide und Gerste von Selbstver .
sorgern nur ßum Zwecke soforttger Verarbeitung und nur
in den Mengen annehmen dürfen , die durch einen ihnen
gleichzeitig ausgehändigten ordnungsmäßig ausgestellten
Erlaubnisschein belegt sind ;

ft daß die Betriebe Brotgetreide und Gerste oder daraus
hergestellte Erzeugnisse des Inhabers oder Leiters de»
Betriebs nur in den Mengen in den zum Mühlenbetrieb«
gehörenden Räumen lagern dürfen , für die ordnungS.
mäßig ausgestellte Erlaubnisscheine vorsiegen;

g) daß die Betriebe Brotgetreide und Gerste von Nichtsclbst»
Versorgern zur Herstellung von Futter nur annehme»
und verarbeiten dürfen , wenn ihnen gleichzeitig ein vom
Kommunalverband « selbst oder der von ihm mit Zustim¬
mung der Landeszentralbehörde bezeichneten Stelle aus¬
gestellter Erlaubnisschein auSgehändigt wird ;

h) daß die Betriebe Aufträge zur Verarbeitung von Teilen
der auf dem Erlaubnisscheine verzeichneten Mengen nur
annehmen dürfen , wenn der Auftraggeber gleichzeitig
schriftlich auf die Verarbeitung des Restes verzichtet , uni
datz die Betriebe die hergestellten Erzeugnisse nicht in Teil-,
sieferungen zurückgeben dürfen ;

i) datz alle in den zum Mühlenbetriebe gehörenden Räume »
lagernden , mit Brotgetreide , Gerste oder daraus herge.
stellten Erzeugnissen gefüllten Säcke mit Anhängezetteln
versehen sein müssen, auf denen der Name des Eigen¬
tümers sowie die Bezeichnung und das Gewicht des In¬
halts deS Sackes vermerkt sind ;

lc) datz die Betriebe Mahl , und Lagerbücher nach vorgeschrie¬
benem Muster zu führen habeu ;

I) datz die Betriebe Brotgetreide und Gerste bei der Annahme
und die Erzeugnisse bei der Ablieferung zu Verwiegerund das Gewicht auf den Erlaubnisschein und in den
Mahlbüchern zu vermerken haben ;

m) welchen Betrieben und unter welchen Bedingungen der
Umtausch von Brotgetreide und Gerste gegen Erzeugnisse
daraus (Tauschmüllerei) gestattet ist ;

n) datz die Anlieferung von Brotgetreide und Gerste und di«
Abholung von Erzeugnissen bei Betrieben sowie die Ver¬
arbeitung von Brotgetreide und Gerste an Sonn , und
gesetzlichen Feiertagen sowie zur Nachtzeit nur mit vor¬
heriger Zustimmung des Kommunalverbandes gestattet
ist, die nur für den Einzelfall erteilt werden kann . Für
Wind - und Wassermühlen kann die Erteilung der Zustim¬
mung in Fällen dringenden Bedürfnisses der Gemeinde
übertragen werden.

8 65. Die Kommunalverbände können die Ausübung der
Selbstversorgung für ihren Bezirk oder für Teile ibres Bezirks
in der Weise regeln, datz das zur Ernährung der Selbstversorger
bestimmte Getreide dem Kommunalverband oder einer von ihm
bestimmten Stelle abgeliefert wird und den Unternehmern der
landwirtschaftlichen Betriebe dafür die Erzeugnisse in den
Mengen geli -fert werden, die den im 8 8 Abs. 1 Nr . 1 festgesetz.
ten Mengen entsprechen.



VII. Bntffi&nnigVMtfdrtfftt *.
§ ."2. Der Kommunalverband ist berechtigt und uns Verlan -

ten der Rcicbsgerreideitellc verpflichtet , LorrÄe an Broigetreide,
e ^rsir oder ocrrauS ^traeiteUtcn Erzeug,6 >>en , jic eircr nrt *
-rungsmäßig r .-gangenru V(uj ] >.' tocru,ig zuwider nichi aiigezeigt
tbct tk-i i'i'.'gürMuVt . 3uid ',yriiiiui(» verheinilicb: coct sonsiwie
jer Vusri .ih .ue «nizogcn werden oder die der Unternehmer eines
»indNirtickafilichen BelrievS ül>er d»rS zulässige Matz hinaus
jber entgegen den zur Ubein-achung der Selbstversorger ergan¬
genen Lrn -ichrüten zu dekwendei ! oder vorschriitSwibrig zu »er .
äußern suckn , sowie alle Vorräte , die uiibesilgt bergestcllt oder
in den Verkehr gebrach , n-erdcn . ohne Zahlung einer Entschä¬
digung zugunsten der Reichsgetreidestelle für verfallen zu er»
klären . Bcotgeircide und daraus hergestellte Erzeugnisse kön.
nen in besonderen Fällen von selbstwirtschaftenden Kommunal »
verbänden mit Zuiilmmung der Reichsgetrridestelle statt für
diese für den Kommunalverband für verfallen erklärt werden.
Dcc Kommunalverband kann schon vor der Veriallerklärung
di« zur Sicherstellung der Vorräte erforderlichen Anordnungen
treffen .

Können Vorräte der im Abs . 1 bezeichncten Art nicht mehr
erfaßt werden, so tritt ihr Wert oder, wenn der erzielte Kauf¬
preis höher ist , dieser an ihre Stelle . Srnd an der Handlung ,
auf Grund deren der Wert für verfallen erklärt wird , mehrere
Personen l>eieiligt , so hasten sie als Gesamtschuldner. Die Bei¬
treibung erfolgt nach den Vorschriften über die Beitreibung
öffentlickicr Abgaben.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig, über die Be¬
schwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub .

VIII . avergnngsvorschrifte ».
8 76 . Wer mit dem Beginne deS 18. August 1919 Vor¬

räte früherer Ernten an Brotgetreide auS Gerste oder an
Mehl aus Brotgetreide und Gerste allein oder mit anderem
Mehl gemischt , sowie an Schrot, Graupen , Grütze, Flocken
aus Brotgetreide oder Gerste, allein oder mit anderen Nah¬
rungs - oder Futtermitteln gemischt , in Gewahrsam hat, ist
verpflichtet, sie dem Kommunalverband des Lagerungsorts
bis zum 20 . August 1919, getrennt nach Arten und Eigen¬
tümern , anzuzeigen . Vorräte , die zu dieser Zeit unterwegs
find, sind von deni Empfänger unverzüglich nach dem
Empfange dein Kommunalverband anzuzeigen.

Der Kommunalverband hat der ReichSgetreidestelle nach
einem von dieser festgesetzten Vordruck bis zum 81 . August
1919 Anzeige über die Anmeldungen nach Abs. 1 , sowie über
die in seinem Eigentums stehenden Vorräte zu erstatten .

8 77. Die Anzeigepflicht (8 76) erstreckt sich nicht auf
a) Vorräte , di« im Eigentume de« Reich», eines Bundes¬

staates oder Elsah -LothringenS stehen,b) Vorräte , die im Eigentum « der ReichSgetreidestelle , Ge-
schäftSabteilung, G . m . b. H ., oder der Reichsfuttermittel¬
stelle , Gefchäftsobteilung , G. m. b. H . (Bezugsvereinigung
der Deutschen Landwirte ) stehen ,

c) Vorräte an Brotgetreide und Gerste, di« bei einem Be¬
sitzer einschließlich der daraus hergestellten Erzeugnisse
le fünfundzwanzig Kilogramm nicht übersteigen,

<l) Vorräte an Erzeugnissen aus Brotgetreide und Gerste,
die durch einen Kommunalverband an Händler , Verar¬
beiter oder Verbraucher seines Bezirkes nach Maßgabe
der für den Kommunalverband bestehenden Bejnatmuii -
gen über die VerbrauchSregelung bereit» abgegeben sind,
mit Ausnahme von Mehl und Schrot au» Brotgetreide
und^ Gerste.

8 78 . Mit dem Beginne deS 16. August 1919 sind die an¬
zeigepflichtigen Vorräte (8 76 Abs. 1, 8 77 ) sowie die im
h 77 unter c erwähnten Vorräte für den Kommunalverband
beschlagnahmt, in dessen Bezirk sie sich befinden. Vorräte , die
zu diefer Zeit unicrwegS lind, sind für den Kommunalver -
Vand beschlagnahmt» in dessen Bezirk sie Nach beendeter Be-
sörderung abgeliefert werden . Die Beschlagnahme erstreckt
sich nicht auf Vorräte an Mehl und Schrot, die durch einen
kommunalverband an Händler , Verarbeiter oder Verbraucher
seines Bezirke» nach Maßgabe der für den Kommunalver -
baich befteheuden Beitimmungen über die VerbrauchSregelmrg
bereits abgegeben worden sind .

Für diese Vorräte gelten die Vorschriften dieser Verordnung .
Die Äommunawerbände haben die hiernach für sie beschlag¬

nahmten uird die in ihrem Eigentume stehenden (8 76 Abf . 2)
Lorräle mit Ausnahme der im 8 77 unter e erwähnten und
»er ihnen behördlich zur Verteilung überwiesenen Vorräte der
Reichsstelle nach deren Geschäftsbedinugungen abzuliesern .
Die in 8 77 unter c erwähnten Vorräte dürfen trotz
der Beschlagnahmen im eigenen Haushalt oder Betriebe ver-
»raucht werven.

IX . Tchlutz » und Ttrafvorschkiften.
8 79. Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich , mit

slüSaahme der 88 68 bis 61, nicht auf di« aus dem Ausland
kingeführten Vorräte .

8 30. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬
strafe bis zu fünfzigtausend Mark oder mit einer dieser Stra¬
fen wird bestraft,

1 . wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite schafft ,
insbesondere au» dem Bezirke de» Kommunalverbande »,

- für den sie beschlagnahmt sind, entfernt » st« beschädigt ,
zerstört , zur Verarbeitung annimmt » verarbeitet , verar¬
beite » läßt , verbraucht oder sonst verwendet,

3. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft» kaust
oder ein anderes Veräußerung »- oder ErwerLSgeschäft
über sie abschüeßt, oder wer den Vorschriften de» 8 4
Abs . 1, ß 13 b Elitz 1 zuwiderhandelt ,

8. wer die zur Erhaltung , Verwaltung und Pflege der
Vorräte erforderlichen Handlungen pflichtwidrig (§§ 5, 47)
unterläßt ,

4. wer den iin 8 9 Sah 2 oder auf Grund de? 8 9 Satz 1
erlassenen Bestiinniungen zuwiderhandelt oder wer Brot¬
getreide oder Gerste zu Saatzttcckeu verkauft oder laust ,
obwohl er weiß oder den Umständen nach annehmen
muß , daß sie nicht zu Saotzweckcn bestimmt find ,

6. wer den gemäß 8 >8 Abs . 1 g erlassenen Bestimmungen
zuwider ausiiinhlt oder ausmahlen läßt ,

6. wer den auf Grund des 8 19 Abs. 1 erlassenen Bestim-
munuril über die Herstellung, den Vertrieb und die Preise
der Erzeugnisse zuwiderbundelt ,

7. wer HÄic >r' >: l? et« festgesetzten Mahllöhne und sonstigen
Verarbeiliingslöhite oder Vergütungen (8 63) fordert
oder sich versprechen oder gewähren läßt ,

8. wer den Vorschriften im S BO zuwider den Eintritt in
die Räume , die Besichtigung, die Einsicht in die Geschäfts,
oufzeichnnnarn , I-ie Festsiellung der vorhandenen Vor¬
räte oder die Hilfeleistung bei dieser Feststellung oder die
Entnehme mul Proben oder die Prabeverarbeitung oder
die Einstellung deS Betriebe» verweigert oder die gemäß
8 IS Abs . i , 8 2Ü Aus. :i, § 60 Abs. 2 von ihm erforderte
Auskunft nicht erlcitt »der wissentlich unrichtige oder un-
volliräiidig« Angaben macht ,

5. wer der Vorschrift im 8 61 zuwider Verschwiegenheit
nickt beobachtet oder der MiUciluna oder Verwertung

von Geschäfte- oder Betriebsgeheimnissen sich nicht ent¬
hält .

10. wer die ihm nack 8 3 « I' f . 2, 8 7 , § 10 Abs. 2, 8 76
Abs . 1 obliegende Anzeige nicht in der gesetzten Frist
erstattet oder wissentlich unrichtige oder uiwollsländige
Angaben macht ,

11 . wer der» Vorschriften deS 8 8 Abs . 1 Nr . 1 zweiter Halb¬
sah . 8 12 Abs . 2, 8 49 Abs. 1 , L, § 64 , § 65 Abs. 1,
§ 66 Abs . 1 zuwiderhandelt ,

12. wer de» Anordnungen zuwiderhandelt , die eine Lan¬
deszentralbehörde , eine höhere Verwaltungsbehörde » ein
Koninlunalverband oder eine Gemeinde auf Grund de»
8 6 Abs . 8, 88 68, 59, «1 , 68 Abs. 2, 88 64, 65, 67, 68,
72 Abs . 1 Satz 8 , 8 73 Abs. 1. § 73 a erläßt oder die
nach tz 75 in Kraft bleiben,

13. wer der ihm nach 8 18 a obliegenden Verpflichtung zur
Lieferung von Hafer , Hülsenfrüchten oder Buchweizen
nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist nachkommt .

Der Versuch ist strafbar .
Im Falle der Nr . 9 tritt die Verfolgung nur auf Antrag

des BetriebSinhaberS ein.
Bei vorsätzlichem Verschweigen , Beseiteschaffen, Veräußern

oder Verfüttern von Vorräten muß die Geldstrafe, wenn aus¬
schließlich auf sie erkaiiilt wird, mindestens dem dreifachen
Werte der Vorräte gleichkommen , auf die sich die strafbare
Handlung bezieht.

Reben der Strafe kann in den Fällen der Nrn . 1 bis 6, 10
bis 18 auf Einziehung der Früchte oder Erzeugnisse erkannt
werden , auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne
Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder nicht , soweit sie
nicht gemäß 8 72 für verfallen erklärt worden sind .

Wenn infolge polizeilicher Untersuchung von Brotgetreide ,
Gerste oder daraus hergestellten Erzeugnissen einschließlich
Backwaren eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung ein»
tritt , fallen dem Verurteilten die durch die polizeiliche Unter¬
suchung erwachsenen Kosten zur Last. Diese sind zugleich mit
den Kosten de» gerichtlichen Verfahrens festzusetzen und ein¬
zuziehen.

8 81 . Ist eine der im 8 80 bezeichneten strafbaren Hand¬
lungen gewerbS- oder gewohnheitsmäßig begangen, so kann
die Strafe auf Gefängnis bis zu fünf Jahren und Geldstrafe
bis zu hunderttausend Mark erhöht werden. Neben Gefäng¬
nis kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
werden.

8 82. Der Reichsernährungsminister kann Ausnahmen von
den Vorschriften dieser Verordnung zulasten.

8 88. Diese Verordnung tritt am 21. Juni 1919 in Kraft .
Der ReichSernährungSmimster bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttreten ».

Vom 7. Juli 1919.
ReichSgetrridrordnunz für die Ernte 1919 betrrflend .

Zum Vollzug der Reichsgetreideordnung für die Ernte 1919
vom 18. Juni 1919 (ReichS -Gesetzblatt Seite 636) wird ver¬
ordnet, was folgt :

8 1 . LandeDzentralbehörde im Sinne der Reichsgetreideord-
nung ist das Ministerium des Innern . Höhere Verwaltungs¬
behörde im Sinne der 88 18,18a , 22,80 , 46, 47 , 48, 53, 63, 70 , 71
und 72 ist der LandeSkommifsär. Zuständige Behörde ist das
Bezirksamt . Untere Verwaltungsbehörde im Sinne de» 8 18a
ist der Kommunalverband . Da » Bezirksamt ist befugt, über
Zeit , Art und Ort des AuSdrefchens sowie über Anzeige und
Feststellung deS DruschergebnisseS Anordnungen zu treffen .

Hinsichtlich der Kommunalverbände sind die Bestimmungen
der Verordnung vom 1 . August 1917, Kommunalverbände be¬
treffend (Gesetzes - u . Verordnungsblatt Seite 266 ) , maßgebend.

8 2. Die beim Statistischen LandeSamt errichtete LandeSver.
mittlungSstelle für Brotgetreide und Mehl hat als höhere Ber.
waltungsbehörde im Sinne de» 8 67 der Reichsgetreideordnung
den Geschäftsbetrieb der Kommunalverbände zu beaufsichtigen.
Die Kommunalverbände verkehren mit der Reichsgetreidestelle
durch Vermittlung der LandeSvermittlungSstelle, soweit da» Mi¬
nisterium des Innern nichts andere» bestimmt.

8 8. Die Badische Futtervermittlung nimmt die Untervertei -
lung der den Kommunalverbänden in ihrer Gesamtheit zukom -
menden Kleie vor und verfügt über di« den Selbstwirtschaft
treibenden Kommunalverbänden zuftehende Kleie insoweit, al»
die einzelnen Kommunalverbände in ihrem Bezirk die Kleie
nicht benötigen . Die Kommunalverbände verkehren mit der
für die Verteilung der Kleie zuständigen Reichsfuttermittelstelle,
G. m. b. H. (Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte )
durch Vermittlung der Badischen Futtervrrmittlung .

tz 4. Die nach 8 26 der Reichsgetreideordnung von dem Kom¬
munalverband für jeden landwirtschaftlichen Betrieb seines Be¬
zirks zu führende Wirtschaftskarte hat dem von der LandeS-
vermittlungSstell« für Brotgetreide und Mehl im Benehmen mit
dem Ministerium de» Innern festgestellten Vordruck zu ent¬
sprechen . Zweck der Wirtschaftskarte ist die möglichst genaue
Feststellung der Srnteerträge und de» den Betriehsunterneh -
mern zustehenden Eigenverbrauch» sowie des ihnen aufzuerle¬
genden Lieferungssolls . Die Kommunalverbände dürfen noch
weiter« Anhaben als in dem Vordruck vorgesehen in die Wirt¬
schaftskarte aufnehmen .

Hinsichtlich der Zwergbetriebe Kimen dir Kommunalverbände
von der Anlegung von WtrtschastSkarten abfehen. In diesem
Falle ist für di« Zwergbetriebe gemeindeweise eine Gammel -
liste nach näherer Bestimmung de» Kommunalverband «» anzu .
legen. Das als Zwergbetrieb anzufehen ist, bestimmt der ein.
zelne Kommunalverband unter Berücksichtigung der Boden- und
Wirtschaftsverhältnisse de» Bezirks mit Genehmigung des Mi .
nisterium » des Innern .

Die Kommunalverbände haben di« WtrtschastSkarten nach
Gemeinden und innerhalb der Gemeinden nach den Namen
der BetriebSunternehmer alphabetisch zu ordnen.

8 5 . Die Kommunalverbände haben in die Wirtschaftskarten
die Zahl und Namen der zu den Selbstversorgern desBetri «.
beS zählenden Personen , die hierin eingetretenen Veränderun¬
gen, den Namen und Wohnort de» Müllers , bei dem der land¬
wirtschaftliche Betriebsunternehmer fein Getreide verarbeiten
lassen darf, den SrntenachweiS , den Ablieserungsnachweis, den
Nachweis de» menschlichen Verbrauch», den Viehbestand, den
Nachweis der zulässigen Verfütterung und den Nachweis über
den Ein - und Verkauf von SaaMut entsprechend dem Vordruck
einzutragen . Bei dem Erntenachtoei» sind die auf Grund der
Anbau , und Ernteflächenerhebung nach der Verordnung vom
2. März 1919 (Reichs-Gesetzblatt Seite 369) ermittelten An.
bauflächen und die Fruchtart , mit der sie bestellt sind, zugrunde
zu legen.

Die Einträge Über die Eruteschätzung sind, wenigstens bei
den größeren Betrieben , auf Grund einer befonderen, für den
betreffenden Betrieb vorzunehmenden Einzelschätzung zu fer¬
tige». ,

f Ö. Die ländlichen Kommunalverbände Hüven möglichst
hzeitig und spätestens bis zum 81, Oktober 1919 die ihnen

auferlegte MlieferungSschuldigkett an Brotgetreide unb Geiste
auf die Gemeinden ihres Bezirks auf Grund der errechnet « »
AplirferungSschuldigkeit der einzelnen Betriebe umzulegen und
ciirc Zusammenstellung der für die einzelnen Betriebe crrcch-
ueien Ab (jefer >,ngSschuldigkeit den Gemeinden zu übersenden.
Die Bürgetmeisieiämter haben hierauf alsbald den einzMeir
BsrrtebSuutcriichinern ihre AblieferungSschuldigkcit an Brot¬
getreide und Gerste schriftlich gegen Behandigunosschein mit
dem ausdrücklichen Bemerken mrtzuteilcn , daß e » sich um eine
Mindestublieferung handelt , deren Erhöhung im Falle der Fesk-
sicllung eines höhercu Ertrage » Vorbehalten bleibt.

Fühlt sich eine Gemeinde oder ein Betriebsunternehmer durch
die Auflage beschwert, so ist das Ablieferungssoll vom Kom-
munalvcrhgnd in mündlicher Verhandlung an der Hand der
Wirtschaftskarten endgültig festzustellen .

In den städtischen Koinmunalverbänden erfolgt die llmle-
gung der Ablieferunasschuldigkeit an Brotgetreide und Gerste
unmittelbar auf die landwirtfckafllichen Betriebe. Die Bestim¬
mungen in Absatz 1 und 2 finden entsprechende Anwendung.

Die Kommunalverbände und die Gemeinden haften dafür,
daß alle beschlagnabuiteii Vorräte und die nach 8 13a der
Reichsgetreideordnung zu liefernden Mengen an Hafer, Hül-
fcnfrüchten und Bucluoeizen rechtzeitig der ReichSgetreidestelle
zur Verfügung gestellt werden.

8 7 . Die Kommissionäre sind verpflichtet, jeden Einkauf in ein
Buch nach dem von der ReichSgetreidestelle vorgeschriebenen Mu¬
ster unter fortlaufender Nummer einzutragen und eine Durch¬
schrift der Eintragung dem Ablieferer al» Quittung zu über¬
geben . Eine zweite ist dem Kommunalverband zur Eintra¬
gung in die Wirtschaftskarte zu übersenden. Der Betriebsunter¬
nehmer hat die Ablieferungsscheine aufzubewahren und bei
Revisionen vorzulegen.

8 8. Auf Grund der eingegangenen AbsieferungSscheine hat
Ser Kommunalverband die Ablieferungen in die entsprechenden
Spalten der Wirtschaftskarte sowohl nach der Gesamtablieferung
als auch nach der Ablieferung in den einzelnen Fruchtarten ein -
zutragcn . Die Kommissionäre werden eine Abschrift ihrer an
die ReichSgetreidestellezu erstattenden Wochenberichte den Kom-
munalverbänden einreichen. Der Kommunalverband hat die
Wochenberichte zu sammeln und sie monatlich der LandeSver -
mtlllungSstclle für Brotgetreide und Mehl vorzulegen.

8 9 . Die Bürgermeisterämter haben eine Selbstversorgerlifte
zu führen und nach deren Anlegung eine Doppelschrist der
Selbstversorgerliste dem Kommunalverband vorzulegen. Die
Sell » versorgerliste hat zu enthalten die laufende Nummer der
Einträge , Name und Wohnung deS Betriebsunternehmers , Be-

S
' in und Ende der Selbstversorgung , die Zahl der der Wirt»

ast de» Selbstversorgers angehorenden und der in dem land-
wirtschaftlichen Betriebe ganz oder überwiegend beschäftigten
Personen , den Tag der den Selbstversorgern jeweils ertruten
Erlaubnis zum Äusmahlen , Schroten oder Gerben und die
Menge, für welche diese Erlaubnis erteilt wurde.

Im Laufe des Monats eingetretene Veränderungen find am
Ende des Monat » dem Kommunalverband anzuzeigen, welcher
die Richtigkeit nachprüst und die Veränderung in seine Selbst¬
versorgerliste sowie in die Wirtschaftskarte einträgt . Ab- und
Zugänge von Selbstversorgern sind vom Kommunalverband
auch von Amtswegen oder auf Antrag de» Betriebsunterneh¬
mers zu berücksichtigen .

Als Angehörige der Wirtschaft (Selbstversorger) gelten bei
landwirtschaftlichen Betrieben , die rm Eigentum von gemein¬
nützigen Anstalten , Irrenanstalten , Krankenhäusern , Waisen¬
häusern und dergleichen stehen und mit deren Betrieb verbun¬
den find, auch das Personal und die Pfleglinge dieser Anstalten-

8 10 . Der Kommunalverband hat jedem landwirtschaftlichen
Unternehmer den Betrieb anzuweisea , in dem er sein Brot¬
getreide und seine Gerste mahlen , schroten oder gerben lassen
darf . Ein Wechsel ist nur mit vorheriger Genehmigung des
Kommunalverbands beim Vorliegen triftiger Gründe zulässig .
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Vermutung be-
steht , daß der Wechsel beantragt wird , um den Selbstverbrauch
an Brotgetreide oder Gerste der Überwachung zu entziehen.

8 11 . Die Verarbeitung von Brotgetreide uild Gerste zu
Mehl, Schrot . Grieß , Grütze» Graupen , Flocken und ähnlichen
Erzeugnissen sowie zu Futtermitteln , das Gerben von Spelz
(Dinkel , Fesen ) und die Weiterverarbeitung von Schrot, Grieß,
Grütze, Graupen oder Flocken zu Mehl in eigenen oder frem¬
den Betrieben ist den Selbstversorgern nur insoweit gestattet ,
al« ihnen hierzu ein Erlaub niüschein (Mahlkarte, Schrotkarte.
Gerbkarte ) ausgestellt worden ist . Die Ausstellung der Mahl-,
Schrot- und Gerbkarten erfolgt schriftlich nach den von der
Landesvermittlungsstelle für Brotgetreide und Mehl aufgestell .
ien Mustern durch den Kommunalverband . Der Kommunal¬
verband kann die Bürgermeisterämter beauftragen , Anträge
der Selbstversorger auf Ausstellung der Mahl -, Schrot, und
Gerbkarten entgegenzunehmen , diese auszufüllen und sie dem
Kommunalverband zur Ausstellung , welche durch Beifügung
de» Stempels de» Kommunalverbande » erfolgen kann, einzu¬
reichen .

Die Mahl -, Schrot » und Gerbkarten sind nur innerhalb der
auf ihnen vermerkten Fristen gültig . Sie dürfen in der Regel
g: nicht länger als zwei Monate und nur im Falle dringenden

dürfnisse» bis zur Zeitdauer von vier Monaten ausgestellt
werden. Die Verarbeitung kann jedesmal höchstens zur Schaf.
ßng eines Vorrates für die vorbezeichneten Zeiträume geftat-

l werden.

8 12. Die Betriebe dürfen Brotgetreide und Gerste von
Selbstversorgern nur zum Zwecke sofortiger Verarbeitung und
nur in den Mengen annehmen , die durch einen ihnen gtetch»
zeitig auSgehändigten ordnungsmäßig ausgestellten Erlaubnis ,
schein belegt sind . Von Nichtselbstversorgern dürfen die Be¬
triebe Brotgetreide und Gerste zur Herstellung von Futter nur
annehmen und verarbeiten , wenn ihnen gleichzeitig eine von
dem Kommunalverband ausgestellte Schrotkarte auSgehändigt
wird. Aufträge zur Verarbeitung von Teilen der auf dem Er .
laubnisfcheine verzeichneten Mengen dürfen die Betrieb« nur
annehmen , wenn der Auftraggeber gleiö(Aeitta schriftlich auf
die Verarbeitung de» Reste» verzichtet . Eine Zurückgabe der
hergestellten Erzeugnisse rn Teillieferungen ist den Betriebe«
verboten.

Die Betriebsinhaber sind verpflichtet, sofort nach Empfang
de» Brotgetreides oder der Gerste auf beiden Abschnitten der
Mahl -, Schrot » oder Gerbkarte das von ihnen durch Wiegen
festgestellte Gewicht zu bescheinigen und nach erfolgter Verar¬
beitung das ebenfalls durch Wiegen festgestellte Ergebnis an
Mehl» Schrot , Kleie und Abfall. Grieß , Graupen , Grütze, Flok .
ken und ähnlichen Erzeugnissen auf der Mahl -, Schrot, odev
Gerbkarte sowie im Mahl - und Lagerbuch einzutragen .

Die Betriebe haben ein Mahl - und Lagerbuch nach dem von
der Landesvermittlungsstelle für Brotgetreide und Mehl vor¬
geschriebenen Muster zu führen und in ihm den Tag der Ein-
lieferung des Brotgetreide » und der Gerste, den Namen und
Wohnort des Besitzers der Früchte, da- angelieferte Getreide
nach Sackzahl, Gesamtgewicht ur,v Fruchtart , das Ergebnis der
Verarbeitung nach Gewicht des Mehle», der Kleie, de» Abfalles,
de» Schrotes , Grießes , der Grütze, Graupen , Flocken und der
ähnlichen Erzeugnisse sowie den Tag der Ablieferung de» Er¬
gebnisse » einzutragen . Der überbrinarr de» Getreide» sowie der
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. iliijolet der Erzeugnisse haben ferner in dem Mahl » und Lager-

iöuch die Nichtigkeit der betreffenden Einträge zu bescheinigen ;
sie sind neben dem Detriebsinhaber für die Nichtigkeit der Ein¬
igungen verantwortlich.
^ 2ie Abschnitte 1 der Mahl -, Schrot- und Gerbkarten behält
der Müller vorläufig in seinem Besitz und reicht sie am Schluffeder Woche mit der Durchschrift der in dieser Woche durch Ver-

> arüeitung des Getreides erledigten zugehörigen Seiten des
Mahl, und Lagerbuchs dem Kommunalverband ein . Abschnitt
2 der Mahi - , Schrot- und Gcrbkarte ist dem Selbstversorgerniit dem Ergebnis der Verarbeitung zurückzugeben und von
ihm aufzubewahren .

8 13 . Die Anlieferung von Brotgetreide und Gerste und die
Abholung von Erzeugnissen bei Betrieben sowie die Verarbei -
ttlng von Brotgetreide und Gerste an Sonn - und gesetzlichen
Feiertagen sowie zur Nachtzeit ist nur mit vorheriger Zustim¬
mung des Kommunalverbandes gestattet. Die Erlaubnis kann
inur für den Einzelfall erteilt werden. Den mit Wasserkraftbetriebenen Mühlen wird, falls nicht gegen die Zuverlässigkeit^ es Betriebes Bedenken bestehen , der Kommunalverband die
Arbeit zur Nachtzeit beim Vorliegen eines dringenden Bedürf¬nisles in der Regel gestatten.

Vor dem Verbringen des Brotgetreides und der Gerste zumBetriebe sind die Säcke mit Anhängezetteln zu versehen, aus
denen sich der Inhalt der Säcke nach Fruchtart und Gewicht ,sowie Name und Wohnort des Selbstversorgers ergeben. Der
Anhängezettel hat am Getreidesack zu verbleiben, bis der Be¬
triebsinhaber das Getreide ausmahlt . Die Lagerung des Ge -
treides ist in der Weise vorzunehmen, daß die Aufnahme des
Bestandes jederzeit möglich ist. Sofort nach der Verarbeitungdes Getreides sind die mit den daraus hergestellten Erzeug¬
nissen gefüllten Säcke wieder mit Anhängezetteln zu versehen .Die Anhängezettel haben an den Säcken zu verbleiben, brs die
Erzeugnisse zum landwirtschaftlichen Betrieb zurückgebracht
find .

Die Betriebe dürfen Brotgetreide und Gerste oder daraus
hergestellte Erzeugnisse des Inhabers oder Leiters des Betrie¬
bes nur in den Mengen in den zum Mühlenbetriebe gehören¬
den Räumen lagern , für die ordnungsgemäß ausgestellte Er¬
laubnisscheine vorliegen.

8 1 -1. Die Gemeinden haben namentliche Verzeichnisse der
Brotkarteiiempfünger zu führen . Die Endzahlen der Brot»
larienlijtc sind dem Kommunalverband bis zum 10. jeden Ka.
leiidcrmonats mitzuteilen . Der Kommunalvcrband hat durch
Stichproben sich von der ordnungsmäßigen Führung der Brot¬
kartenliste zu überzeugen.

8 15. Die Bäcker , und Mehlhändler sind verpflichtet, den
Verbrauch an Mehl halbmonatlich festzustellen und nach näherer
Weisung des Kommunalverbandes in eine Mehlverbrauchsnach»
weisung einzutragen , die dem Kommunalverband emzureichen
ist. Bei auffallenden Abweichungen oder Unregelmäßigkeiten
hat der Kommunalverband sofort eine Nachprüfung des Mehl¬
verbrauchs und der zugrund gelegten Nachweisung vorzuneh¬
men. Für jeden Bäcker und Mehlhändler ist vom Kommunal¬
verband ein Mehlkonto zu führen , aus dem sich jederzeit der
Mehlbestand feststellen laßt . Mehl darf an Bäcker und Mehl-
Händler nur auf schriftliche Anweisung de» Kommuualverbands
(Mehlverteilungsstelle ) abgegeben werden.

Der Kommunalverband überträgt die Angaben der Bäcker
und Mehlhändler in eine MehlverbrauchSliste; die Summe des
Mehlverbrauchs , die sich aus der MehlverbrauchSliste des Kom-
munalverbande » ergibt, ist der Reichsgetreidestelle mit der
Mehlanforderung oder der MehlverbrauchSnachweifung zu be¬
richten. •* •> -

§ 16. An Brot darf nur Roggenbrot hergestellt werden; für
Kranke ist die Bereitung von Wasserweck mib Zwieback zulässig.

§ 17. _ Roggenbrot ist in Stücken von 786 und 1500 Gramm
zu bereiten und mit der Ziffer zu bezeichnen , die dem Monats «
tag seiner Herstellung entspricht. Das vorgeschriebeneGewicht
muß das Brot am Tage nach der Herstellung aufweisen ; der
Tag der Herstellung rst auf dem Brote zu vermerken.

Vorstehende Bestimmungen gelten mcht für die Herstellungvon Brot in privaten Haushaltungen , auch wenn für sie dar
AuSbacken des Teigs in einer Bäckerei erjolgt.

8 18. Di « Kommunalverbände können die Herstellung von
Waflerweck und Zwieback für Kranke auf bestimmte Betriebe
beschränken . Die Abgabe dieser Ware darf nur gegen einen

besonderen, vom Kommunalverband oder der von ihm bezeichnneten Stelle ausgestellten Ausweis erfolgen. Hierbei sind die
vom Ministerium de» Innern erlassenen Richtlinien zu be¬
achten .

8 18. Das Bereiten von Kuchen , welche inländisches Weizen,oder Roggenmehl enthalten , ist verboten. Diese Vorschrift sin.
det auf die Herstellung von Obstkuchen in privaten HauShal,
tungen keine Anwendung.

8 Sv. Den Bäckereien ist die Herstellung oder Verabfolgung
von Kuchen , auch wenn sie inländisches Roggen- oder Weizen¬
mehl nicht enthalten , sowie von sonstigem Gebäck, dessen Berei.
tung in Konditoreien üblich ist, verboten. Das Ausbacken deS
in vrivaten Haushaltungen hergestellten TeigS für Obstkuchen
ist jedoch den Bäckereien gestattet.

Als Bäckereien iw Sinne dieser Bestimmung gelten diejeni.
gen gewerbliche » Betriebe , welche Brot zum Verkauf herstelle »,

8 LI. Die Vorschriften der 88 18 bis 18 finden auf die von
Keks-, Zwieback-, Waffel-, Honigkuchen -, Pfefferkuchen- oder
Lebkuchenfabriken hergestellten Erzeugnisse, soweit sie aus Ge¬
treide oder Mehl bereitet werden, das den Fabriken von der
Reichsgetreidestelle geliefert wird, keine Anwendung.

8 22 . Diese Verordnung tritt für die Ernte 1819 mit dem
Tag ihrer Verkündung in Kraft . Am 16. August 1919 tritt
für die Ernte 1918 die Verordnung des Ministeriums des In¬nern vom 18. Juli 1918 die Reichsgetreideordnung für die
Ernte 1918 betreffend (Gesetzes - und Verordnungsblatt Seite
199), außer Wirksamkeit.

Karlsruhe , de» 7. Juli 181&
Mulsteriu « de» Inner «.

R e m m e l e> i Dr , Schühltz ,
,1 1 .— <i , , ;

Vorsteheiche Verordnung bringen wir zur öffentliche »
Kenntnis . ^

Bad. Bezirksamt.

Mm die aus der Kirche ausgetreten sind
werde» hiermit auf den

stkireligiöst» Rkligionslrnkmiht
aufmerksam gemacht . Jeden Samstag S —5 Uhr
LiudenschnlehKriegstr ). Anmeldung daselbst,Zimmer13.vor 3 Uhr. 1057

^ em . Hhor

Harlsrnhe -Mühlburg

HruöerVunö Tanzstunde.
Sonntag , den 17 . August1918 , nachm, ab 4 Uhr

I» i •• ■

im Saale der „ Stadt Karls¬
ruhe " , Mühlburg , wozu
höfsichst einladst 5616

Der Tanzlehrer.
verband Ser Brauerei- und
MWenarbeiker .^ LLT""

Einladung
zu dem am Sonntag de» 17 . Slugust stattfindenden

SMilienMrslWuchMeMrg .
Abfahrt : Karlsruhe Albtalbahn früh 6.31 Uhr nach

Herrenalb oder Weiler
oder : Karlsruhe Hauptbahnhof früh 8.00 Uhr nach

Pforzheim. 5617
Die auswärtigen Teilnehmer werden ersucht, sichder Anschlußzüg « zu bedienen.
Um eine zahlreiche Beteiligung bittet

Die Ortsverwaltung .
Kutscher MktMrlikittt-Nnbiiiili

Verwaltung Karlsruhe.
i EamStag , den 16 . August , nachmittags V,3 Uhr
,« r der „ Gewerkschaftszentrale "

Vcrsgnmlmg der Gietzereiarbeiter
für deu Bezirk Karlsrnhe -Durlach

mit Vortrag .
Zu zahlreichem Besuch ladet ein 5637

Die OrtSverwaltnng ,

KutscherMktaliirbkittt-NnbMd
( Verwaltung Karlsruhe.
! Am Sonntag , den 17 . August , findet die > ~

Wahl der Delegierten znr Berdandi-
GeneeMirsMAling

statt. - — •-
Als Zentralwahlleiter wurde von der OrtSverwal-

tung der Kollege G . Bartels ernannt und find alle
Anfragen wegen der Wahl an diesen zu richten. Die
Wahizeit ist für unsere Verwaltungsstelle von vormit¬
tags 16 Uhr bis 1 Uhr mittags festgesetzt.

Zu wählen sind 3 Delegierte, es dürfen daher nicht
mehr als 3 Namen auf dem Stimmzettel stehen.
■ Von der Generalversammlung am 1 . Juni wurde
beschlossen , folgende Kollegen als Kandidaten in Vor¬
schlag zu bringen : Nene Bertschy , Josef BiSziak, FritzBraun , Rudolf Girolla , Heinrich Hüstle , Meinrad Kar-
eher, Julius Pallmer , Heinrich Sauer , Heinrich Seidel.
Karl Seitz und Eduard Spindler .
’ Die Vorschlagslisten werden in den Wahllokalen
Vffcntlich ausgehängt..

Wahlberechtigt ist jedes Msiglied , das am Tage der
Wahl nicht mehr als 6 Wochen mit den Beiträgen im
Rückstände ist . Ohne Mitgliedsbuch oder Mitgliedskarte
darf niemand wählen. Jeder Wähler hat im Wahl-
lokal seinen Namen selbst in die Wählerliste einzutragen.

Die Mitglieder werden zu zahlreicher Beteiligung an
Aa WaL aujaeeLlcheri,. . - ^_ , .

Das Bmenem zerrissener Strample
besorgt nach besten Methoden anf hierzu
geeigneten Spezialmaschinen, dass sie auch
in Halbschuhen getragen werden können

Preis IHk . 1 .75 — 2. 15 das Paar
Znr Reparatur einzusendende Strümpfe
müssen links gebügelt und gewasohen sein.

Strumpf - Gross - Ernenerongs - Anstalt

Rudolf Vieser ,Kaiserstraße 153.
Annahmestellen r 6628

Cafserstrasse 188 , J. Schnejer ,Werderplatz; J. Schneyer,Rheinstrasse; Emil Scherer , Gutenhergplatz; Mathilde
Metzger, Earlstrasse : Koslar Mall, Lachnerstrasse.

Gewählt kann in folgenden Wahllokalen werden:
Ort Wahllokal

Karlsruhe Büro, Markgrafenstr.26
Karlsruhe (Oststadt ) zum Georg Friedrich
Karlsruhe zum Weißen Berg
Karlsruhe ( Südstadt) zur Deutschen Eiche
Kalsruhe (Weststadt ) zur Palme
KarlSrube-Mühlburg zum Saakbau.Grünwinkel , zur neuen Dacht
Daxlanden zum Karlsruher Hof
Beierihe:m Beiertbeimer HofRüppurr zum Löwen
Rintheim zum Skbwanen
H .rgSfekd zur Kanne
Knwlmgen gum Hirschen
Bulach zur Krone
Forchheim zur Lokalbahn
Malsch zur Krone
Bietigheim zum Hirsch
Durlach zum Lamm
Durlach zum Darmstädier HofAue bei Durlach zum Schwanen
Grötzingen zum Löwen
Berghausen zur Kanne
GrünwetterSbach zur Krone
Weingarten zum Rößle
Kleinsteinbach zum Ochsen
Söllingen zum Feldschlößchen
Jöhlingen zum Engel -,T
Wössingen zum Lamm r ' f i
Bruchsal zur Pfalz
Forst zum Deutschen Kaiser
Heidelsheim zum Badischen Hof
Karlsdorf zum Karlsbof
Ettlingen Brauerei Hänsle
Dusenbach zum Waldhorn
Rastatt zum Anker
Iffezheim gum Grünen HofNiederbühl zur Eintracht
Oetigheim zur Sonne
Muggensturm zum Badischen Hof
Plittersdorf zur Blume
Ottersdorf gum Grünen Daum
Rauental zur Linde
Gaggenau zur PostOttenau zum Strauß
Hörden zum Anker
Rotenfels zum Hirsch
Michelbach zum Engel
Bischweier , zum Kreuz
Gernsbach ! zum Lamm
Selbach zum Grünen Baum
Oberndorf > zum Kreuz
Kuppenheim zum Löwen
Gcmsbach l zur Linde
Oberweier > zum Kreuz
Sulzbach , zum Adler
Bühl j zur Burg Mndeck
Baden-Baden \ zum Baldreit
Breiten > zur Wacht am Rhein
Staufenberg | zum Sternen
Baden -Oos zur Linde
Wolfartsweier ‘

zum Rößle .
5636 .Sie Ortsverwaltuna .

Neue und gebrauchte

Möbel 1
Betten , Dafchk., Nacht- u.
and. Tische, Schränke, einz.
Röste . Roß- « . SeegraSmatr .
Fe derbetten,Sofa ,Fauteuils
Schreib-, Kontor- u. and,
Stühle , Spiegel , Ofen m .
Rohr für Koksfeuer, und
Küchenmöbel werden billig
abgegeben. 5421

Wilhelm Selter ,
Sofienstr. 83ptr .

Angehörige d. zurllckgekhbr.
KriegSgef. erhalten große

Vergünstigung.

Xsuser
mit und obne Geschäfte
sowie Liegenschaften aller
Art zu verkaufen durch das

LtegeuschaftSbüeo
M. Vufam,

Karlsruhe, Herrenstr . SS.
a»*i Telephon 6530L

Hamerlmf.
In der Durlacherstraße

ist ein Hau» mit Laden
kür 18000 Mk. zu verkauf.
Off. uni. Rr . 5648 auf dem
BolkSfrcundbüroabzugeben.

Neu elngetroffeuk
1 PoNen 5657

Kinder -Lose»
Hmen-Smilla-

Soli»
Kisdn-Hmden
Arthur Baer

KarlSr «he,Kaiserstr.I88
1 Treppe (Eing. Kreuzstr.)

Plechtenlsiden
I dauernde Bes. durch
■ deutsches Reichspat .
Prcsp . grat . 40582
Viltherger & Ca. Mgtrt 294a

Bekanntmachung.
Die Mitglieder deS BürgerauSfchusseS beehre ich mich

hierdurch zu einer öffentlichen Versammlung auf
Mittwoch » den SO. August

nachmittags 4 '/, Uhr ,
in de» großen Rathaussaal einzuladen.

Tagesordnung :
1. Teuerungszulage der städt. Beamten und Arbei.ter (58) .
L Senderung der GaO», Wasser, »ah EtrombezugS.

ordnung ( 83 und Nachtrag) .
8. Aenderung deS Tarifs der statischen Straßenbahn

( 55 ) .
4. Aenderung des Tarifs der Karlsruher Lokalbahn «

( 59 ) .
v. Erhebung einer höhere» Umlage für das Jahr 1811

(51 und Nachtrag ) .
6. Verkauf des BaugrundstuckS Ecke der Breiten und

Maria Alexandrastrahe (54) .
7. Errichtung einer Kleinhaussiedelung auf dem Do»

mänengelände zwischen KriegSstratze und GotteS»
auerstraße ( 66 ) .

8. Gebühren der OrtSgerichtsvorfitzerden(57) .
8. Entschädigung der Beisitzer deS Gewerbe- und Kaust

mannsgerichlS, de» MieteinigungSamte» und det
Unterausschusses für die Erwerbslosenfürsorge ( 61 ) ,

18. Einrichtung der elektrischen Beleuchtung in der Han-
delSschule (58) . 5631
Bor der Versammlung — von 4 bis 4K Uhr — fin.

den ErneuerungS- und Ersatzwahlen in den Verwal-
tungSrat des Waisenhauses und der Karl Friedrich-,
Leopold, und Sofien -Stiftung , sowie in den StistungS-
rat der K . Schremppfchen Beamten, und Arbeiter-
Stiftung statt .

Da zahlreiche MitgNeder de» BürgrrauSschuffe « ver,
reist sind, werden die hier anwesenden Mitglied«
dringend gebeten , znr Versammlung zu erscheine».

Der Oberbürgermeister.

3eiMerM der Maschinisten and Heizer
Zahlstelle Karlsruhe .

SamStag » de» IS . August , abends S Uhr ,
findet im Lokal zum „ Salmen "

Mitglieder Versammlung
mit folgender Tagesordnung statt :

1. Innere Angelegenheiten , 2. Kartellbericht«,3. Bericht vom BerbandStag in Halle.
Vollzähliger Erscheinen erwartet 5648

Die OrtSverwaltnng .

Deutscher HolMbeittr -Verbllnb
Zahlstelle Karlsruhe, Büro : Hrbelstr . ll ».

SamStag , den 16 . Anaust » abends halb st Uhr
(gleich nach GeschäftSsch uß ) findet in den „ Drei Linden "
Rheinstr. 14 (Mühlbucg ) eine

allMkiie Hslzardtllkr -Derfimiillmß
statt. Tagesordnung :

BeSamttgaSe der Verhandlungen vor dm
Schlichtung,ausschutz und wettere Entscheidung

öder die Tariffrage. »ws
_ Die QrlSverwaltung .

Arbeiter- SefilWereiil Freiheit
Beiertheim .

Einladung zu dem am Sonntag den 17 . August
nach Grötziugen staltfindenden

Kaanalieai -rlairKug .
Zusammenkunft beim Fernheizwerk (Hauptbahnhof).Abmarsch paukt 8 Uhr . Lebensmittel, beson ers

Brot , bitte mitzubringen. 5650
Hierzu laden wir unsere verehrlichen Mitglieder,sowie Freunde und Gönner des Vereins, f . rundlichstein und bitten um recht zahlreiche Beteiligung.

Der Vorstand .

Weiter ! Werbe! str W VsiksreM.
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